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Mit dieser Datei – die wöchentlich aktualisiert wird – möchten wir Sie über 
die aktuelle Rechtsprechung im öffentlichen Recht sowie geplante 
Gesetzesvorhaben auf dem Laufenden halten. 
 
Die Datei besteht neben zahlreichen Presseveröffentlichungen unter 
anderem aus den wöchentlich erscheinenden Pressemitteilungen des 
BVerwG und des BVerfG und wird von uns in Hinblick auf die 
Examensrelevanz analysiert sowie im Kurs ausführlich besprochen. 
 

Viel Spaß beim Lesen! 
 
Harald Langels 
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Entscheidungen des 
Bundesverfassungsgerichts 

 

Verfassungsbeschwerde gegen neue Begleitgesetze zum Vertrag 
von Lissabon erfolglos 

Die 2. Kammer des Zweiten Senats des Bundesverfassungsgerichts hat eine 
Verfassungsbeschwerde gegen das Zustimmungsgesetz zum Vertrag von Lissabon 
und die am 8. September 2009 vom Bundestag verabschiedeten Begleitgesetze 
nicht zur Entscheidung angenommen. Die am 17. September 2009 dagegen 
erhobene Verfassungsbeschwerde war unzulässig. Der Beschwerdeführer hat 
eine Verletzung des von ihm gerügten grundrechtsgleichen Rechts aus Art. 38 
Abs. 1 und Abs. 2 GG nicht ausreichend begründet. Die Frage, ob die 
Bundesrepublik Deutschland bei der Ratifikation des Vertrags von Lissabon 
nach Art. 19 Buchstabe c des Wiener Vertragsrechtsübereinkommens einen 
völkerrechtlichen Vorbehalt anbringen dürfte, musste die Kammer nicht 
entscheiden. Nach dem Vortrag des Beschwerdeführers war jedenfalls kein 
verfassungsrechtlicher Bedarf für einen solchen Vorbehalt erkennbar, denn 
die europäische Integration ist verfassungskonform realisierbar. Dies hat 
der Zweite Senat des Bundesverfassungsgerichts bereits mit Urteil vom 
30. Juni 2009 (2 BvE 2/08 u.a) entschieden (vgl. Pressemitteilung Nr. 
72/2009 vom 30. Juni 2009). Soweit der Beschwerdeführer die Begleitgesetze 
angreift, war die Verfassungsbeschwerde auch deshalb nicht zulässig, weil 
zum Zeitpunkt ihrer Einlegung mangels Zustimmung des Bundesrates noch kein 
ordnungsgemäß zustandegekommenes Gesetz vorlag.  
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Verfassungsbeschwerde gegen Vorschriften des novellierten 
bayerischen Gesetzes zum Schutz der Gesundheit (Rauchverbot in 
Gaststätten) erfolglos 

Am 1. August 2009 trat in Bayern die Novellierung des Gesundheitsschutz-
gesetzes (GSG) in Kraft, in dem unter anderem der Anwendungsbereich des 
Rauchverbots und die Ausnahmeregelungen geändert worden sind. In der 
geänderten Fassung findet das Rauchverbot auf alle Gaststätten im Sinne des 
Gaststättengesetzes Anwendung; die bisherige Einschränkung des Anwendungs-
bereichs auf öffentlich zugängliche Gaststätten wurde gestrichen. 
Gleichzeitig ist Gaststätteninhabern die Möglichkeit eröffnet worden, in 
vollständig abgetrennten Nebenräumen das Rauchen zuzulassen, wenn diese 
Räume deutlich als Raucherräume gekennzeichnet sind und die Belange des 
Nichtraucherschutzes dadurch nicht beeinträchtigt werden. Außerdem gibt es 
nach dem neuen Gesetz zwei Ausnahmen vom Rauchverbot: Es gilt nicht mehr in 
Bier-, Wein- und Festzelten, die nur vorübergehend und in der Regel an 
wechselnden Standorten betrieben werden, sowie in vorübergehend als 
Festzelten genutzten ortsfesten Hallen auf Volksfesten und vergleichbar 
großen Veranstaltungen. Ferner nimmt das neue Gesetz getränkegeprägte Gast-
stätten mit weniger als 75 m2 Gastfläche und ohne abgetrennten Nebenraum 
von dem Verbot aus, wenn Kindern und Jugendlichen der Zutritt nicht 
gestattet ist und die Gaststätten am Eingangsbereich in deutlich erkenn-
barer Weise als Rauchergaststätten gekennzeichnet sind, zu denen Minder-
jährige keinen Zutritt haben.  
 
Die 2. Kammer des Bundesverfassungsgerichts hat eine Verfassungsbeschwerde 
einer Gaststätteninhaberin, die eine als „Pilsbar“ bezeichnete Zweiraum-
gaststätte betreibt, nicht zur Entscheidung angenommen. Die Beschwerde-
führerin ist durch die novellierten Bestimmungen des Gesundheitsschutz-
gesetzes nicht in ihrem Grundrecht auf freie Berufsausübung (Art. 12 Abs. 1 
GG) verletzt. Die maßgeblichen verfassungsrechtlichen Fragen sind in der 
Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts bereits geklärt. Im Urteil 
(1 BvR 3262/07 u.a.) vom 30. Juli 2008 hat der Erste Senat des Bundes-
verfassungsgerichts entschieden (vgl. Pressemitteilung Nr. 78/2008 vom 
30. Juli 2008), dass der Schutz der Bevölkerung vor den Gesundheitsgefahren 
durch Passivrauchen ein Gemeinwohlziel darstellt, das auf vernünftigen 
Erwägungen beruht und daher grundsätzlich Beschränkungen der Berufsfreiheit 
von Gastwirten legitimieren kann. Ebenso ist es dem Gesetzgeber aufgrund 
des ihm zukommenden Einschätzungs-, Wertungs- und Gestaltungsspielraums 
nicht verwehrt, das Ziel des Schutzes der Gesundheit vor Passivrauchen 
angesichts der gegenläufigen Interessen der Gaststättenbetreiber und der 
Raucher mit Hilfe eines Schutzkonzeptes zu verfolgen, das den Gesundheits-
schutz weniger stringent verfolgt als ein striktes Rauchverbot.  
 
Mit der Schaffung von Ausnahmeregelungen für kleine, getränkegeprägte 
Einraumgaststätten und die Zeltgastronomie sowie der Möglichkeit, Raucher-
nebenräume einzurichten, hat der bayerische Gesetzgeber nun sich für ein 
solches weniger intensives Schutzkonzept entschieden. Dieses Konzept hat er 
auch folgerichtig umgesetzt, weil er die spezifischen nachteiligen 
Auswirkungen des Rauchverbots auf die getränkegeprägte Kleingastronomie 
berücksichtigt hat. Insbesondere bleibt es Inhabern von Mehrraumgaststätten 
unbenommen, einen Rauchernebenraum einzurichten. Selbst wenn das Rauch-
verbot im konkreten Fall trotz der möglichen Einrichtung eines Raucherraums 
wegen des besonderen Gepräges der Gaststätte zu einer existenzbedrohenden 
wirtschaftlichen Beeinträchtigung der Beschwerdeführerin führen könnte, 
wäre dies eine einzelne Sonderkonstellation, die den Gesetzgeber nicht zu 
einer weiteren Ausnahme zwingt.  
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Soweit der Gesetzgeber getränkegeprägte Einraumgaststätten und die 
Zeltgastronomie vom Rauchverbot ausgenommen hat, nicht aber sämtliche 
überwiegend von Rauchern besuchten oder als „Raucherkneipen“ deklarierten 
Gaststätten, stehen dem Gesetzgeber hinreichende sachliche Gründe für diese 
Differenzierung zur Seite.  
 
Im Hinblick auf die Zeltgastronomie hat sich der Gesetzgeber davon leiten 
lassen, dass Bier-, Wein- und Festzelte dadurch charakterisiert sind, dass 
sie nur wenige Tage oder Wochen im Jahr an einem festen Standort 
aufgestellt sind und daher nicht in gleichem Maß Gesundheitsgefahren durch 
Passivrauchen verursachen wie ortsfeste Gaststätten, die ganzjährig besucht 
werden können. Es dürfte zwar zutreffen, dass Veranstaltungen in Festzelten 
aufgrund ihrer gesellschaftlichen Bedeutung typischerweise auch eine große 
Zahl von Nichtrauchern anziehen. Wenn der Gesetzgeber die vom Passivrauchen 
bei solchen Gelegenheiten ausgehenden gesundheitlichen Gefahren gleichwohl 
wegen der beschränkten Standzeit solcher Zelte als hinnehmbar einschätzt, 
überschreitet er damit nicht den ihm zukommenden Einschätzungs- und 
Gestaltungsspielraum.  
 
Bei den Ausnahmen vom Rauchverbot für kleine Einraumgaststätten hat sich 
der Gesetzgeber davon leiten lassen, dass dieser Bereich des Gaststätten-
gewerbes durch ein Rauchverbot typischerweise besonders belastet ist. Dabei 
stellt sich die Grenze von 75 m2 nicht als willkürlich dar, denn sie geht 
auf eine Vereinbarung zwischen dem Bundesministerium für Gesundheit und 
Soziale Sicherung und dem Bundesverband des Deutschen Hotel- und 
Gaststättenverbandes vom 1. März 2005 zurück. Auch die damit verbundene 
pauschale Grenzziehung ist nicht zu beanstanden. Weil Praktikabilität und 
Einfachheit des Rechts zu den notwendigen Voraussetzungen eines gleich-
heitsgerechten Gesetzesvollzugs gehören, ist der Gesetzgeber befugt, auch 
generalisierende und typisierende Regelungen zu treffen. 
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Verfassungsbeschwerde wegen überlanger Dauer eines 
zivilgerichtlichen Verfahrens erfolgreich 

Die Verfassungsbeschwerde betrifft ein zivilgerichtliches Verfahren über 
Abfindungsansprüche nach der Kündigung des Sozietätsvertrages einer 
Steuerberaterpraxis. Die klagende Beschwerdeführerin hatte die Kündigung 
erklärt, weil der Beklagte Mandate auf eigene Rechnung bearbeitet hatte. 
Beim Landgericht Hannover ist das Verfahren seit dem Jahr 1995, also seit 
14 Jahren, anhängig. Zwei Teilurteile des Landgerichts hat das 
Oberlandesgericht in den Jahren 2004 und 2008 aufgehoben und den 
Rechtsstreit jeweils an das Landgericht zurückverwiesen. Umstritten ist 
neben dem Wert der Praxis vor allem, ob und inwieweit die Beschwerde-
führerin Mandate nach Kündigung des Sozietätsvertrages weiter betreut und 
dadurch Umsätze erwirtschaftet hat, die ihren Abfindungsanspruch mindern 
würden. Der Verfahrensausgang ist für die Beschwerdeführerin von besonderer 
Bedeutung, weil der geltend gemachte Anspruch ihrer Schilderung nach den 
Hauptbestandteil ihres Vermögens ausmacht und sie durch Schulden, die sie 
im Zusammenhang mit dem Erwerb der gekündigten Beteiligung an der 
Steuerberaterpraxis aufgenommen hatte, noch belastet ist.  
 
Die außergewöhnlich lange Dauer des komplizierten Verfahrens, in dem 
bislang ein Gutachten und fünf Ergänzungsgutachten angefordert wurden, 
beruht auf einigen dem Gericht nicht anzulastenden Umständen: Neben der 
Komplexität des Rechtsstreits ist insbesondere zu berücksichtigen, dass 
erhebliche Zeit durch die Einholung der Gutachten verstrichen ist. Deren 
Erstellung wurde dadurch verzögert, dass erforderliche Unterlagen zeitweise 
durch die Staatsanwaltschaft beschlagnahmt waren, überdies das Ergebnis der 
staatsanwaltlichen Ermittlungen für den Praxiswert von Bedeutung war und 
deshalb aus arbeits-ökonomischen Gründen abgewartet wurde, so dass das 
erste Gutachten erst im Jahr 2000 vorgelegt werden konnte. Eine im Jahr 
2001 erhobene Widerklage und im Jahr 2002 geltend gemachte Aufrechnungen 
haben zu einer weiteren Erschwerung und Verzögerung des Verfahrens geführt.  
 
Gleichwohl hat die 3. Kammer des Ersten Senats des Bundesverfassungs-
gerichts die Verfassungsbeschwerde angenommen und eine Verletzung des 
Rechts auf effektiven Rechtsschutz aus Art. 2 Abs. 1 i.V.m. Art. 20 Abs. 3 
GG festgestellt. Dem Landgericht ist zwar nicht vorzuwerfen, dass es das 
Verfahren durch schlichte Nichtbearbeitung verzögert hätte. Die 
Feststellung des Verfassungsverstoßes beruht vielmehr darauf, dass sich das 
Landgericht angesichts der zunehmenden und schließlich außergewöhnlich 
langen Verfahrensdauer nicht darauf hätte beschränken dürfen, das Verfahren 
wie einen gewöhnlichen, wenn auch komplizierten Rechtsstreit zu behandeln. 
Vielmehr hätte es jedenfalls nach wenigen Jahren sämtliche ihm zur 
Verfügung stehenden Möglichkeiten der Verfahrensbeschleunigung nutzen 
müssen. Auch ein Bemühen um gerichtsinterne Entlastungsmaßnahmen wäre in 
Betracht zu ziehen gewesen. Dabei hätte das Landgericht einige 
Verzögerungen vermeiden können. So wurden unter anderem bei einem Wechsel 
der Kammerbesetzung verfahrensleitende Anordnungen wie die Terminierung 
einer mündlichen Verhandlung und die Anforderung eines der Ergänzungs-
gutachten erst in der neuen Kammerbesetzung vorgenommen, obwohl dies 
bereits in der alten Besetzung möglich gewesen wäre. Neben vermeidbaren 
kleineren Verzögerungen fällt besonders ins Gewicht, dass das Landgericht 
jedenfalls bis April 2009 nicht in die Beweiserhebung über die Frage einer 
Minderung des Anspruchs der Beschwerdeführerin wegen der möglichen 
Weiterbetreuung von Sozietätsmandaten eingetreten ist, obwohl die Parteien 
eine Vielzahl von Zeugen benannt hatten und die Relevanz dieses Punktes 
bereits im Jahr 2004 vom Oberlandesgericht bindend festgestellt worden war.  
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Das Landgericht hätte die Zeugen parallel zur Einholung der Ergänzungs-
gutachten vernehmen können. Der mit dem dafür erforderlichen Anlegen einer 
Zweitakte verbundene Aufwand war angesichts der Verfahrensdauer in Kauf zu 
nehmen. Auch waren die Ergänzungsgutachten nicht vorgreiflich für die 
Zeugenvernehmungen und deshalb auch nicht zwingend vorab einzuholen. Ebenso 
wenig ist nachvollziehbar, weshalb das Landgericht das vierte 
Ergänzungsgutachten nicht parallel zum Berufungsverfahren über das zweite 
Teilurteil im Jahr 2007 in Auftrag gegeben hat. Das Verfahren hätte dadurch 
in diesem fortgeschrittenen Stadium erheblich beschleunigt werden können.  
 
Der Beschluss bestätigt, dass bei der verfassungsrechtlichen Beurteilung 
der Frage, ab wann ein Verfahren unverhältnismäßig lange dauert, sämtliche 
Umstände des Einzelfalls zu berücksichtigen sind, vor allem: die Natur des 
Verfahrens und die Bedeutung der Sache für die Parteien; die Auswirkungen 
einer langen Verfahrensdauer für die Beteiligten; die Schwierigkeit der 
Sachmaterie; das den Beteiligten zuzurechnende Verhalten, insbesondere 
Verfahrensverzögerungen durch sie sowie die gerichtlich nicht zu 
beeinflussende Tätigkeit Dritter, vor allem der Sachverständigen. Ferner 
haben die Gerichte auch die Gesamtdauer des Verfahrens zu berücksichtigen 
und sich mit zunehmender Dauer nachhaltig um eine Beschleunigung des 
Verfahrens zu bemühen. 
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Zur Einschränkung des Rechts auf informationelle Selbst-
bestimmung 

Im Januar 2006 wurde auf der BAB 19 in Fahrtrichtung Rostock von der 
Ordnungsbehörde eine Geschwindigkeitsmessung durchgeführt. Die Video-
aufzeichnung erfolgte mit dem Verkehrskontrollsystem Typ VKS. 
Dem Beschwerdeführer, der an diesem Tag mit seinem Pkw auf dieser Strecke 
fuhr, wird vorgeworfen, er habe bei km 98,6 fahrlässig die zulässige 
Höchstgeschwindigkeit (100 km/h) außerhalb geschlossener Ortschaften um 
29 km/h überschritten. Deshalb wurde gegen ihn ein Bußgeld in Höhe von 
50 Euro festgesetzt. Die eingelegten Rechtsmittel gegen den Bußgeld-
bescheid, mit denen der Beschwerdeführer insbesondere rügte, dass die 
Video-Aufzeichnung des Verkehrsverstoßes mangels konkreten Tatverdachts 
ohne ausreichende Rechtsgrundlage angefertigt worden sei, hatten keinen 
Erfolg. Als ausreichende Rechtsgrundlage für die vorgenommene Geschwindig-
keitsmessung wurde von den Gerichten der Erlass zur Überwachung des 
Sicherheitsabstandes nach § 4 StVO des Wirtschaftsministeriums Mecklenburg-
Vorpommern vom 1. Juli 1999 angesehen.  
 
Die 2. Kammer des Zweiten Senats des Bundesverfassungsgerichts hat die 
Verfassungsbeschwerde des Beschwerdeführers, soweit sie zulässig ist, zur 
Entscheidung angenommen, das Urteil des Amtsgerichts Güstrow und den 
Beschluss des Oberlandesgerichts Rostock aufgehoben und die Sache zur 
erneuten Entscheidung an das Amtsgericht Güstrow zurückverwiesen. Die 
Rechtsauffassung der Gerichte, die den Erlass des Wirtschaftsministeriums 
Mecklenburg-Vorpommern als Rechtsgrundlage für den Eingriff in das Recht 
auf informationelle Selbstbestimmung herangezogen haben, ist unter keinem 
rechtlichen Aspekt vertretbar. Sie ist insofern willkürlich und verstößt 
gegen den allgemeinen Gleichheitssatz des Art. 3 GG.  
 
Das Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung kann zwar im über-
wiegenden Allgemeininteresse eingeschränkt werden. Eine solche 
Einschränkung bedarf aber einer gesetzlichen Grundlage, die dem rechts-
staatlichen Gebot der Normenklarheit entspricht und verhältnismäßig ist. 
Der als Rechtsgrundlage herangezogene Erlass des Wirtschaftsministeriums 
Mecklenburg-Vorpommern, stellt aber keine geeignete Rechtsgrundlage für 
Eingriffe in dieses Recht dar. Bei dem Erlass handelt es sich um eine 
Verwaltungsvorschrift und damit um eine verwaltungsinterne Anweisung. Mit 
Verwaltungsvorschriften wirken vorgesetzte Behörden auf ein einheitliches 
Verfahren oder eine einheitliche Gesetzesanwendung der untergeordneten 
Behörden hin. Sie sind kein Gesetz im Sinn des Art. 20 Abs. 3 sowie des 
Art. 97 Abs. 1 GG und können nur Gegenstand, nicht Maßstab der 
richterlichen Kontrolle sein.  
 
Es kommt daher nur eine Zurückverweisung an das Amtsgericht zur erneuten 
Entscheidung über den Einspruch gegen den Bußgeldbescheid in Betracht. Denn 
die angegriffenen Gerichtsentscheidungen beruhen auf dem festgestellten 
Verfassungsverstoß, da nicht mit Sicherheit ausgeschlossen werden kann, 
dass die Gerichte im Fall ordnungsgemäßer Prüfung zu einem für den 
Beschwerdeführer günstigeren Ergebnis gelangt wären. Nach den allgemeinen 
strafprozessualen Grundsätzen, die über § 46 Abs. 1 OWiG auch im 
Bußgeldverfahren sinngemäß anwendbar sind, kann aus einem Beweis-
erhebungsverbot auch ein Beweisverwertungsverbot folgen. Dieses ist mangels 
gesetzlicher Regelung anhand einer Betrachtung der jeweiligen Umstände des 
Einzelfalles zu ermitteln. Es erscheint zumindest möglich, dass die 
Fachgerichte einen Rechtsverstoß annehmen, der ein Beweisverwertungsverbot 
nach sich zieht. 
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Eingeschränkte Erteilung von Aussagegenehmigungen und 
Verweigerung der Herausgabe von Unterlagen an BND-
Untersuchungsausschuss zum Teil verfassungswidrig 

Seit dem Jahr 2004 und insbesondere im Jahr 2005 berichteten die Medien 
verstärkt über Tätigkeiten des US-amerikanischen und deutschen Nachrichten-
dienstes (BND) im Zusammenhang mit der Abwicklung von CIA-Flügen mit 
Terrorverdächtigen an Bord über deutsche Flughäfen. Außerdem gab es 
Meldungen über Tätigkeiten von BND-Mitarbeitern während des Irak-Krieges in 
Bagdad, der Verschleppung deutscher Staatsangehöriger oder in Deutschland 
lebender Personen durch US-Stellen und über die Beobachtung von 
Journalisten durch den Bundesnachrichtendienst. Im Jahr 2005 befasste sich 
sowohl der Deutsche Bundestag als auch das Parlamentarische Kontrollgremium 
mit diesen Themen. Die Bundesregierung legte am 20. Februar 2006 dazu einen 
abschließenden Bericht vor, der vom Parlamentarischen Kontrollgremium 
bewertet und teilweise veröffentlicht wurde (BTDrucks 16/800).  
 
Zur Klärung offener Fragen, vorzunehmender Bewertungen und gebotener 
Konsequenzen im Zusammenhang mit diesem Bericht beantragten die Fraktion 
der FDP, die Fraktion Die Linke und die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen 
sowie eine aus drei Abgeordneten bestehende qualifizierte Minderheit des 
Bundestages (die Antragstellerinnen), die Einsetzung eines Untersuchungs-
ausschusses. Am 7. April 2006 beschloss das Plenum die Einsetzung dieses 
Ausschusses und beauftragte ihn im Wesentlichen damit, anhand konkreter 
benannter Vorgänge und Fragen zu klären, "welche politischen Vorgaben für 
das Handeln von Bundesnachrichtendienst (BND), Bundesamt für Verfassungs-
schutz (BfV), Militärischem Abschirmdienst (MAD), Generalbundesanwalt (GBA) 
und Bundeskriminalamt (BKA) gemacht wurden, und wie die politische Leitung 
und Aufsicht ausgestaltet und gewährleistet wurde."  
 
Der Chef des Bundeskanzleramtes wies den Vorsitzenden des Ausschusses nach 
Aufnahme seiner Arbeit daraufhin, dass die Bundesregierung angesichts ihrer 
Verantwortung für die innere und äußere Sicherheit der Bundesrepublik 
Deutchland im Untersuchungsausschussverfahren darauf achten werde, dass 
hochrangige staatliche Interessen keinen Schaden erleiden werden. 
Gleichzeitig erhoffe sie eine am Staatswohl orientierte Zusammenarbeit.  
 
Der Untersuchungsausschuss befasste sich zunächst mit den Komplexen der 
Verschleppung von E. und K. und vernahm dazu Angehörige und Beamte der 
Bundesregierung (Antragsgegnerin) und der ihr nachgeordneten Behörden als 
Zeugen. Wiederholt verweigerten die Zeugen unter Verweis auf eine ihnen nur 
eingeschränkt erteilte Aussagegenehmigung die weitere Aussage oder gaben 
auf Fragen der Mitglieder des Untersuchungsausschusses keine Antwort. 
Weiterhin verweigerte die Bundesregierung dem Untersuchungsausschuss 
mehrmals die Vorlage von Akten oder Aktenbestandteilen.  
 
Die Einschränkungen der Aussagegenehmigungen, die Ablehnung der Herausgabe 
der angeforderten Unterlagen und Organigramme und der dazu gegebenen 
Begründung haben die Antragstellerinnen mit ihren verschiedenen genau 
bezeichneten Anträgen im Organstreitverfahren vor dem Bundesverfassungs-
gericht beanstandet.  
 
Der Zweite Senat des Bundesverfassungsgerichts entschied, dass die 
zulässigen Anträge überwiegend begründet sind. Die Bundesregierung 
(Antragsgegnerin) hat durch die Beschränkung der Aussagegenehmigungen für 
benannte Zeugen, durch die Auslegung dieser Beschränkungen und durch die 
Verweigerung der Vorlage von angeforderten Akten mit den hierfür gegebenen 
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unzureichenden Begründungen das Informations- und Untersuchungsrecht des 
Deutschen Bundestages aus Art. 44 GG verletzt. Pauschales Berufen auf einen 
der verfassungsrechtlichen Gründe - wie den Kernbereich exekutiver 
Eigenverantwortung und Gründe des Staatswohls -, die dem parlamentarischen 
Untersuchungsrecht Grenzen setzen, genügt in keinem Fall.  
 
Der Entscheidung liegen im Wesentlichen folgende Erwägungen zu Grunde:  
 
Die Anträge sind überwiegend begründet, weil die Bundesregierung den 
Informationsanspruch aus Art. 44 GG in unzulässiger Weise verkürzt hat. Die 
in den Aussagegenehmigungen enthaltenen Einschränkungen in Bezug auf den 
Kernbereich der exekutiven Eigenverantwortung und Staatswohlbelange und die 
anlässlich der Vernehmung der Zeugen zutage getretene Auslegung dieser 
Einschränkungen verletzen das Beweiserhebungsrecht des Bundestages. Auch 
die Auslegung der Aussagegenehmigungen, wonach Vorgänge aus der 
Präsidentenrunde und der Nachrichtendienstlichen Lage nicht von der 
Aussagegenehmigung erfasst sind, verkürzt in unzulässiger Weise das 
parlamentarische Untersuchungsrecht.  
 
Durch die Einschränkung der Beweiserhebung sind die Rechte des Deutschen 
Bundestages und nicht nur die des Untersuchungsausschusses verletzt; denn 
der eingesetzte Untersuchungsausschuss übt seine Befugnisse als Hilfsorgan 
des Bundestages aus. Im Rahmen seines Untersuchungsauftrages darf er 
Regierungsmitglieder sowie Beamte und Angestellte im Verantwortungsbereich 
der Bundesregierung als Zeugen vernehmen und diejenigen Beweise erheben, 
die er für erforderlich hält. Auf die durchzuführenden Beweiserhebungen 
finden die Vorschriften der Strafprozessordnung sinngemäß Anwendung. 
Gehören die vom Untersuchungsausschuss zu vernehmenden Zeugen einem 
Personenkreis an, der einer besonderen Verschwiegenheitspflicht unterliegt, 
kann der Zeuge nur aussagen, wenn er eine u.a. auch eingeschränkte 
Aussagegenehmigung hat.  
 
Die Bundesregierung ist vorbehaltlich verfassungsrechtlicher Grenzen zur 
Erteilung einer solchen Aussagegenehmigung für Zeugen verpflichtet. 
Begrenzt wird die Verpflichtung allerdings zunächst durch den im 
Einsetzungsbeschluss zu bestimmenden Untersuchungsauftrag, der sich im 
Rahmen der parlamentarischen Kontrollkompetenz halten und hinreichend 
deutlich bestimmt sein muss. Im vorliegenden Fall enthalten bereits die 
Aussagegenehmigungen selbst eine zu weitgehende Beschränkung, indem sie 
„insbesondere Angaben über die Willensbildung der Bundesregierung im 
Kabinett oder ressortübergreifende und -interne Abstimmungsprozesse zur 
Vorbereitung von Kabinett- und Ressortentscheidungen“ pauschal von der 
Genehmigung ausnehmen.  
 
Bei der Auslegung des erteilten Untersuchungsauftrages steht dem Unter-
suchungsausschuss und der Bundesregierung weder ein Ermessensspielraum noch 
eine Einschätzungsprärogative zu. Allerdings können sich Gründe, einem 
Untersuchungsausschuss Informationen vorzuenthalten, aus dem Gewalten-
teilungsgrundsatz ergeben.  
 
Auch wenn sich die Kontrollkompetenz des Parlaments grundsätzlich nur auf 
bereits abgeschlossene Vorgänge erstreckt, gebietet der Gewaltenteilungs-
grundsatz, dass parlamentarische Kontrolle wirksam sein muss. Dies wäre 
nicht der Fall, wenn die dazu nötigen Informationen aus dem Bereich der 
Vorbereitung von Regierungsentscheidungen dem Parlament auch nach Abschluss 
der jeweiligen Vorgänge grundsätzlich verschlossen blieben. Dem 
parlamentarischen Zugriff können daher grundsätzlich auch Informationen aus 
dem Bereich der regierungsinternen Willensbildung unterliegen. Bei 
abgeschlossenen Vorgängen kann gegenüber einem Untersuchungsausschuss der 
pauschale Verweis darauf, dass der Bereich der Willensbildung der Regierung 
betroffen sei, die Zurückhaltung von Informationen nicht rechtfertigen.  
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Die Berührung des Kernbereichs exekutiver Eigenverantwortung kann dem 
parlamentarischen Untersuchungsrecht in Bezug auf abgeschlossene Vorgänge 
nur nach Maßgabe einer fallbezogenen Abwägung zwischen dem parlamenta-
rischen Informationsinteresse auf der einen und der Gefahr einer 
Beeinträchtigung der Funktionsfähigkeit und Eigenverantwortung durch die 
einengenden Vorwirkungen eines Informationszugangs auf der anderen Seite 
entgegengehalten werden. Die Notwendigkeit zwischen gegenläufigen Belangen 
abzuwägen, entspricht der doppelten Funktion des Gewaltenteilungs-
grundsatzes als Grund und Grenze parlamentarischer Kontrollrechte. Dabei 
ist zu beachten, dass je weiter ein parlamentarisches Informationsbegehren 
in den innersten Bereich der Willensbildung der Regierung eindringt, desto 
gewichtiger das parlamentarische Informationsbegehren sein muss, um sich 
gegen ein von der Regierung geltend gemachtes Interesse an Vertraulichkeit 
durchsetzen zu können. Die vorgelagerten Beratungs- und Entscheidungs-
abläufe sind demgegenüber einer parlamentarischen Kontrolle in einem 
geringeren Maße entzogen. Besonders hohes Gewicht kommt dem parlamen-
tarischen Informationsinteresse zu, soweit es um die Aufdeckung möglicher 
Rechtsverstöße und vergleichbarer Missstände innerhalb der Regierung geht. 
Damit der Abwägungsvorgang und die eingestellten Belange überprüft werden 
können, ist eine substantiierte Begründung der Ablehnung erforderlich, wenn 
einem Ausschuss Informationen vorenthalten werden sollen.  
 
Eine weitere Grenze des Beweiserhebungsrechts eines parlamentarischen 
Untersuchungsausschusses bildet das Wohl des Bundes oder eines Landes 
(Staatswohl), das durch das Bekanntwerden geheimhaltungsbedürftiger 
Informationen gefährdet werden kann. Das Staatswohl ist nicht allein der 
Bundesregierung, sondern in gleicher Weise auch dem Bundestag anvertraut, 
so dass der Umgang mit Informationen in einem Untersuchungsausschuss 
eigenen Geheimschutzbestimmungen unterliegt und dass Beschränkungen des 
Informationszugangs eines Untersuchungsausschusses unter Berufung auf das 
Staatswohl daher allenfalls unter ganz besonderen Umständen in Betracht 
kommen.  
 
Mitteilungen über Kontakte mit ausländischen Geheimdiensten sind dem 
Informationszugriff eines Untersuchungsausschusses nicht ohne weiteres aus 
Gründen der Gefährdung des Staatswohls entzogen. Es liegt nicht auf der 
Hand, sondern wäre begründungsbedürftig gewesen, dass das Bekanntwerden von 
Einschätzungen US-amerikanischer geheimdienstlicher Stellen, die dessen 
Gefährlichkeit betrafen, originäre Geheimhaltungsinteressen dieser Stellen 
berühren und deshalb etwa die notwendige künftige Zusammenarbeit belasten 
könnte. In dem bloßen Umstand, dass das Bekanntwerden derartiger 
Informationen der Bundesregierung selbst im Hinblick auf ihren eigenen 
Umgang mit den betreffenden Erkenntnissen Unannehmlichkeiten bereiten 
könnte, läge keine Gefährdung des Staatswohls, sondern eine hinzunehmende 
verfassungsgewollte Folge der Ausübung des parlamentarischen 
Untersuchungsrechts.  
 
Die pauschale Behauptung der Gefährdung des Staatswohls ist keine 
Begründung dafür, weshalb die konkret verlangten Unterlagen 
Sicherheitsrelevanz besitzen sollen. Soweit ein Risiko des Bekanntwerdens 
geschützter Informationen zu befürchten ist, kann unter Berufung hierauf 
die Vorlage von Unterlagen jedenfalls nicht ohne Berücksichtigung etwaiger 
zwischenzeitlicher Verbesserung der organisatorischen Vorkehrungen im 
Bereich des Ausschusses und nicht ohne eine Begründung verweigert werden, 
die erkennen lässt, weshalb die fragliche Information von solcher Bedeutung 
ist, dass auch ein geringfügiges Risiko des Bekanntwerdens unter keinen 
Umständen hingenommen werden kann.  
 
Soweit die Vorbereitung auf Sitzungen parlamentarischer Gremien in den 
einzelnen Ressorts dem Kernbereich exekutiver Eigenverantwortung zuzuordnen 
und damit in der Vorbereitungsphase selbst dem parlamentarischen 
Informationszugriff entzogen sein mag, gilt dasselbe nicht ohne weiteres 
auch nach Abschluss des jeweiligen Vorgangs. Vielmehr bedarf es insoweit 
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einer Abwägung, in die das parlamentarische Informationsinteresse mit dem 
ihm zukommenden Gewicht einzustellen ist.  
 
Das Interesse der Bundesregierung an der Vertraulichkeit von Informationen 
ist umso schutzwürdiger, je weiter ein Informationsbegehren in den 
innersten Bereich der Willensbildung der Regierung eindringt. Auch hier ist 
eine fallbezogene Abwägung erforderlich, die auch das Gewicht des konkreten 
parlamentarischen Informationsinteresses zu würdigen hat.  
 
Sollen einem Untersuchungsausschuss Unterlagen unter Berufung auf Art. 44 
Abs. 2 Satz 2 GG vorenthalten werden, bedarf dies daher einer Begründung, 
die nicht nur spezifiziert, inwiefern die enthaltenen Informationen auf 
einem Eingriff in Art. 10 GG beruhen, sondern substantiiert auch darlegt, 
warum die erhobenen Informationen einem Verbot der Verwertung durch den 
Ausschuss unterliegen sollen.  
 
Art. 44 GG ist schließlich auch insoweit verletzt, als die Antragsgegnerin 
Beweisbeschlüssen, ganz oder teilweise unter Berufung auf fehlenden Bezug 
zum Untersuchungsgegenstand nicht nachgekommen ist. Insoweit fehlt es 
bereits an der erforderlichen Begründung; zudem nimmt die Antragsgegnerin 
eine Befugnis zu enger Auslegung des Untersuchungsauftrages und 
restriktiver Einschätzung der Auftragszugehörigkeit in Anspruch, die ihr 
nicht zusteht.  
 
Soweit über die organisationsbezogenen Unterlagen hinaus die erwähnten 
weiteren, personenbezogenen Unterlagen angefordert wurden, verletzt die 
Ablehnung der Vorlage das parlamentarische Informations- und Kontrollrecht 
des Deutschen Bundestages aus Art. 44 GG nicht. Dasselbe gilt für den 
Umgang der Antragsgegnerin, die die Vorlage aller Unterlagen verlangt, „die 
im Rahmen der Planung, Einrichtung und Tätigkeit der ‚Besonderen 
Aufbauorganisation USA’ des BKA an US-Stellen weitergegeben worden sind, 
aus der deren jeweiliger Inhalt genau hervorgeht, soweit ein persönlicher 
Bezug zu einem oder mehreren Personen oder Sachverhalten der 
Untersuchungsgegenstände. Dafür, dass die Prüfung von einem Verständnis des 
Untersuchungsauftrages seitens der Bundesregierung bestimmt gewesen wäre, 
das mit dem der Antragstellerinnen nicht übereinstimmt, haben die 
Antragstellerinnen nichts vorgebracht und ist auch nichts ersichtlich.  
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Individualisierende Medienberichterstattung auch bei 
Sexualstraftaten verfassungsgemäß  

Der Beschwerdeführer ist ein ehemaliger Profi-Fußballspieler. Er wurde im 
Jahr 2008 wegen schwerer Vergewaltigung in einem minder schweren Fall zu 
einer Freiheitsstrafe verurteilt. Das Urteil ist mittlerweile 
rechtskräftig. Über dieses Strafverfahren und die zu Grunde liegende Tat 
berichtete eine Telemediendiensteanbieterin anlässlich des Geständnisses 
des Beschwerdeführers auf ihrem Internetportal. Der Beschwerdeführer 
beantragte daraufhin beim Landgericht den Erlass einer einstweiligen 
Verfügung mit dem Ziel, der Telemediendiensteanbieterin einstweilen zu 
untersagen, über das Strafverfahren und über dessen Abschluss in 
individualisierender und bebildeter Weise unter Mitteilung verschiedener 
persönlicher Details aus dem Sexualleben des Beschwerdeführers zu 
berichten. Das Landgericht erließ die beantragte Verfügung und untersagte 
der Telemediendiensteanbieterin außerdem, über die Höhe der Freiheitsstrafe 
ohne Hinweis auf die insoweit (seinerzeit noch) fehlende Rechtskraft zu 
berichten. Auf die Berufung der Telemediendiensteanbieterin hob das 
Oberlandesgericht das Urteil des Landgerichts teilweise auf, soweit die 
individualisierende Wortberichterstattung über die Tat und das 
Strafverfahren sowie die Berichterstattung über das Sexualleben untersagt 
worden waren und wies im übrigen die Berufung zurück. Mit seiner 
Verfassungsbeschwerde rügt der Beschwerdeführer, dass die Entscheidung des 
Oberlandesgerichts in den unantastbaren innersten Kern der Menschenwürde 
eingreife, indem sie eine Berichterstattung gestatte, mit der die 
Veröffentlichung intimer Umstände einhergehe.  
 
Die 1. Kammer des Ersten Senats des Bundesverfassungsgerichts hat die 
Verfassungsbeschwerde, mit der der Beschwerdeführer die Verletzung seines 
allgemeinen Persönlichkeitsrechts durch die Berichterstattung gerügt hat, 
nicht zur Entscheidung angenommen. Die Verfassungsbeschwerde ist jedenfalls 
unbegründet. Zwar greift die Berichterstattung über eine Straftat und deren 
Umstände zwangsläufig in das allgemeine Persönlichkeitsrecht des 
Beschwerdeführers (Art. 2 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 1 Abs. 1 GG) ein. 
Die Freiheit, die eigenen Ausdrucksformen der Sexualität für sich zu 
behalten und sie in einem dem staatlichen Zugriff entzogenen Freiraum zu 
erleben, gehört sogar zum absolut geschützten Kernbereich des Grundrechts. 
Das gilt aber nicht uneingeschränkt für den Bereich der Sexualität. Bei 
Sexualstraftaten sind gewalttätige Übergriffe in die sexuelle 
Selbstbestimmung und die körperliche Unversehrtheit des Opfers 
tatbestimmend. Daher liegt die Annahme fern, dass die Umstände der Begehung 
einer Sexualstraftat zur absolut geschützten Intimsphäre des Täters zählen. 
Ein verurteilter Straftäter einer Sexualstraftat muss es daher dulden, dass 
im Fall der Berichterstattung über eine ihm zur Last gelegte Straftat sein 
allgemeines Persönlichkeitsrecht hinter dem Interesse der Öffentlichkeit an 
einer umfassenden Berichterstattung unter Umständen zurücktreten kann. Das 
gilt insbesondere dann, wenn er -wie hier - wegen seiner Prominenz in 
besonderer Weise im Blickfeld der Öffentlichkeit steht und die 
Medienöffentlichkeit mit Rücksicht hierauf hinzunehmen hat.  
 
Die Berichterstattung über Entstehung, Ausführung und Verfolgung einer 
Straftat unter Namensnennung, Abbildung und Darstellung des Straftäters 
greift zwangsläufig in dessen allgemeines Persönlichkeitsrecht ein, weil 
sie sein Fehlverhalten öffentlich bekannt macht und seine Person in den 
Augen der Öffentlichkeit zwangsläufig negativ bewertet. Das allgemeine 
Persönlichkeitsrecht (Art. 2 Abs. 1 iVm Art. 1 Abs. 1 GG) ist aber nicht 
vorbehaltlos gewährleistet, sondern muss mit der ebenfalls nicht 
schrankenlos gewährleisteten Meinungsfreiheit (Art. 5 GG) abgewogen werden. 
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Diese Abwägung ist für jeden Einzelfall gesondert vorzunehmen. Dabei sind 
das Informationsinteresse der Öffentlichkeit an begangenen Straftaten und 
die vollständige Information über die Hintergründe der Tat und den Täter in 
der Regel vorrangig. Der Straftäter muss sich nicht nur den verhängten 
strafrechtlichen Sanktionen beugen, sondern er muss auch dulden, dass das 
von ihm selbst erregte Informationsinteresse der Öffentlichkeit durch die 
Medien befriedigt wird. Auch dieses Informationsinteresse der 
Öffentlichkeit hat nicht immer den Vorrang. Insbesondere in Fällen 
kleinerer Kriminalität, bei jugendlichen Straftätern und bei nicht 
rechtskräftig verurteilten Tätern, bei denen noch die Unschuldsvermutung 
gilt, kann das Gewicht des Persönlichkeitsrechts gegenüber der Freiheit der 
Berichterstattung überwiegen. Allerdings kann eine individualisierende 
Bildberichterstattung über den Angeklagten eines Strafverfahrens dann 
gerechtfertigt sein, wenn sich der Betreffende nicht bzw. nicht mehr mit 
Gewicht auf sein allgemeines Persönlichkeitsrecht berufen kann, etwa wenn 
er sich in eigenverantwortlicher Weise den ihm gegenüber erhobenen 
Vorwürfen in der medialen Öffentlichkeit auch im Wege der 
individualisierenden Berichterstattung gestellt hat. Ebenso, wenn der 
betreffende Verfahrensbeteiligte kraft seines Amtes oder wegen seiner 
Prominenz im Blickfeld der Öffentlichkeit steht und die 
Medienöffentlichkeit mit Rücksicht darauf hinzunehmen hat. Hat die das 
öffentliche Interesse veranlassende Tat mit der Verurteilung die gebotene 
rechtliche Sanktion erfahren und ist die Öffentlichkeit darüber hinreichend 
informiert worden, so lassen sich fortgesetzte oder wiederholte Eingriffe 
in das Persönlichkeitsrecht mit Blick auf sein Resozialisierungsinteresse 
nicht ohne Weiteres rechtfertigen. Es vermittelt dem verurteilten 
Straftäter allerdings auch keinen Anspruch darauf, in der Öffentlichkeit 
überhaupt nicht mehr mit seiner Tat konfrontiert zu werden. Selbst die 
Verbüßung der Straftat führt nicht dazu, dass ein Täter den 
uneingeschränkten Anspruch erwirbt, mit der Tat „allein gelassen zu 
werden“. Maßgeblich ist vielmehr stets, in welchem Ausmaß das 
Persönlichkeitsrecht einschließlich des Resozialisierungsinteresses des 
Straftäters von der Berichterstattung unter den konkreten Umständen 
beeinträchtigt wird. Die genaue Grenze einer verantwortungsvollen 
Berichterstattung mit Blick auf eine mögliche Prangerwirkung lässt sich nur 
im Einzelfall unter Abwägung der konkurrierenden Grundrechte bestimmen.  
 
Gemessen an den verfassungsrechtlichen Maßstäben ist die angegriffene 
Entscheidung nicht zu beanstanden. Das Oberlandesgericht, das die von der 
Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts entwickelten Maßstäbe 
beachtet, hat insbesondere eine Abwägung der widerstreitenden 
grundrechtlich geschützten Belange vorgenommen.  
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Sicherstellung und Beschlagnahme von E-Mails auf dem 
Mailserver des Providers nicht verfassungswidrig 

Der Zweite Senat des Bundesverfassungsgerichts hat eine Verfassungs-
beschwerde zurückgewiesen, die sich gegen die Sicherstellung und Beschlag-
nahme von E-Mails auf dem Mailserver des Providers wendete. Zwar greifen 
diese Maßnahmen in das verfassungsrechtlich gewährleistete Fernmelde-
geheimnis aus Art. 10 Abs. 1 GG ein. Die allgemeinen strafprozessualen 
Vorschriften der §§ 94 ff. StPO rechtfertigen jedoch diesen Eingriff in das 
Fernmeldegeheimnis, wenn dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit und den 
sachlichen Erfordernissen einer entsprechenden Ausgestaltung des 
strafprozessualen Verfahrens Rechnung getragen wird.  
 
Der Verfassungsbeschwerde lag folgender Sachverhalt zugrunde: 

Das Amtsgericht ordnete in einem Ermittlungsverfahren gegen Dritte wegen 
Betrugs und Untreue die Durchsuchung der Wohnung des Beschwerdeführers an, 
um dort Unterlagen und Datenträger, insbesondere Textdateien und E-Mails 
aufzufinden, die als Beweismittel in Betracht kamen. Der Beschwerdeführer 
hatte sein E-Mail-Programm so eingestellt, dass seine E-Mails nicht 
standardmäßig auf seinen lokalen Rechner übertragen wurden, sondern auch 
nach dem Abruf in einem zugangsgesicherten Bereich auf dem Mailserver 
seines Providers gespeichert blieben. Die E-Mails konnten von dem PC des 
Beschwerdeführers nur abgerufen werden, indem eine Internetverbindung 
hergestellt wurde. Bei der Durchsuchung seiner Wohnung wies der 
Beschwerdeführer die Ermittlungspersonen auf diese Sachlage hin. Er 
verwahrte sich aber gegen einen Zugriff auf die E-Mails, weil der 
Durchsuchungsbeschluss dies nicht zulasse.  
 
Das Amtsgericht ordnete daraufhin die Beschlagnahme der Daten auf dem 
E-Mail-Account des Beschwerdeführers bei seinem Provider an. Der 
Beschwerdeführer wusste von diesem Beschluss, der fernmündlich von der 
Staatsanwaltschaft aus seinen Räumen beantragt und vom Amtsgericht dorthin 
übermittelt worden war. Am selben Tag wurden beim Provider die gesamten 
etwa 2.500 E-Mails des Beschwerdeführers, die seit Januar 2004 bis März 
2006 auf dem Mailserver gespeichert worden waren, auf einen Datenträger 
kopiert und den Ermittlungsbehörden übergeben. Die Beschwerde dagegen blieb 
ohne Erfolg. Auf einen Eilantrag des Beschwerdeführers wies die 3. Kammer 
des Zweiten Senats des Bundesverfassungsgerichts im Wege einer einst-
weiligen Anordnung das Amtsgericht an, im Einzelnen bezeichnete Daten-
träger, Ausdrucke und Schriftstücke zu versiegeln und in Verwahrung zu 
nehmen.  
 
Der Zweite Senat des Bundesverfassungsgerichts wies die Verfassungs-
beschwerde nunmehr zurück und entschied, dass die angegriffenen 
Entscheidungen den verfassungsrechtlichen Vorgaben für den damit 
verbundenen Eingriff in Art. 10 Abs. 1 GG genügen, so dass der 
Beschwerdeführer durch die Sicherstellung der E-Mails auf dem Server des 
Providers nicht in seinen Grundrechten verletzt ist.  
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Der Entscheidung liegen im Wesentlichen folgende Erwägungen zu Grunde: 

Der zugangsgesicherte Kommunikationsinhalt in einem E Mail-Postfach, auf 
das der Nutzer nur über eine Internetverbindung zugreifen kann, ist durch 
das Fernmeldegeheimnis (Art. 10 Abs. 1 GG) geschützt. Der 
Kommunikationsteilnehmer hat keine technische Möglichkeit, die Weitergabe 
der E-Mails durch den Provider an Dritte zu verhindern. Dieser technisch 
bedingte Mangel an Beherrschbarkeit begründet die besondere 
Schutzbedürftigkeit durch das Fernmeldegeheimnis, welches jenen Gefahren 
für die Vertraulichkeit begegnen will, die sich aus der Verwendung eines 
Kommunikationsmediums ergeben, das einem staatlichem Zugriff leichter 
ausgesetzt ist als die direkte Kommunikation unter Anwesenden. Dies gilt 
unabhängig davon, ob eine E-Mail auf dem Mailserver des Providers zwischen- 
oder endgespeichert ist. Dem Schutz durch Art. 10 Abs. 1 GG steht nicht 
entgegen, dass während der Zeitspanne, während deren die E-Mails auf dem 
Mailserver des Providers „ruhen“, ein Telekommunikationsvorgang in einem 
dynamischen Sinne nicht stattfindet. Art. 10 Abs. 1 GG folgt nicht dem rein 
technischen Telekommunikationsbegriff des Telekommunikationsgesetzes, 
sondern knüpft an den Grundrechtsträger und dessen Schutzbedürftigkeit 
aufgrund der Einschaltung Dritter in den Kommunikationsvorgang an. Die 
spezifische Gefährdungslage und der Zweck der Freiheitsverbürgung von Art. 
10 Abs. 1 GG bestehen auch dann weiter, wenn die E-Mails nach Kenntnisnahme 
beim Provider gespeichert bleiben. Die Sicherstellung und Beschlagnahme von 
auf dem Mailserver des Providers gespeicherten E-Mails greifen in den 
Schutzbereich des Fernmeldegeheimnisses ein. Die Auslagerung der E-Mails 
auf den nicht im Herrschaftsbereich des Nutzers liegenden Mailserver des 
Providers bedeutet nicht, dass der Nutzer mit dem Zugriff auf diese Daten 
durch Dritte einverstanden ist.  
 
Die strafprozessualen Regelungen der §§ 94 ff. StPO ermöglichen 
grundsätzlich die Sicherstellung und Beschlagnahme von E-Mails, die auf dem 
Mailserver des Providers gespeichert sind. Sie genügen insoweit den 
verfassungsrechtlichen Anforderungen, die an eine gesetzliche Ermächtigung 
für Eingriffe in das Fernmeldegeheimnis zu stellen sind. Insbesondere 
entsprechen sie insoweit dem Gebot der Normenbestimmtheit und 
Normenklarheit.  
 
§§ 94 ff. StPO sind hinsichtlich der Sicherstellung und Beschlagnahme von 
auf dem Mailserver des Providers gespeicherten E-Mails auch 
verhältnismäßig. Die wirksame Strafverfolgung, die Verbrechensbekämpfung 
und das öffentliche Interesse an einer möglichst vollständigen 
Wahrheitsermittlung im Strafverfahren sind legitime Zwecke, die eine 
Einschränkung des Fernmeldegeheimnisses rechtfertigen können. Zur Wahrung 
der Verhältnismäßigkeit ist es nicht geboten, den Zugriff auf beim Provider 
gespeicherte E-Mails auf Ermittlungen zu begrenzen, die zumindest 
Straftaten von erheblicher Bedeutung betreffen, und Anforderungen an den 
Tatverdacht zu stellen, die über den Anfangsverdacht einer Straftat 
hinausgehen.  
 
Auch der konkrete Eingriff aufgrund von §§ 94 ff. StPO war verhältnismäßig. 
Dem Schutz des Fernmeldegeheimnisses muss bereits in der 
Durchsuchungsanordnung, soweit die konkreten Umstände dies ohne Gefährdung 
des Untersuchungszwecks erlauben, durch Vorgaben zur Beschränkung des 
Beweismaterials auf den erforderlichen Umfang Rechnung getragen werden. 
Beim Zugriff auf umfangreiche elektronisch gespeicherte E-Mail-Bestände 
sind die verfassungsrechtlichen Grundsätze zu gewährleisten, die der Senat 
in seinem Beschluss zur Durchsuchung und Beschlagnahme eines umfangreichen 
elektronischen Datenbestands (vgl. BVerfGE 113, 29 <52 ff.>) entwickelt 
hat. Die Gewinnung überschießender, für das Verfahren bedeutungsloser Daten 
ist nach Möglichkeit zu vermeiden.  
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Eine sorgfältige Sichtung und Trennung der E-Mails nach ihrer 
Verfahrensrelevanz wird am Zugriffsort nicht immer möglich sein. Sofern die 
Umstände des jeweiligen strafrechtlichen Vorwurfs und die auch technische 
Erfassbarkeit des Datenbestands eine unverzügliche Zuordnung nicht 
erlauben, muss die vorläufige Sicherstellung größerer Teile oder gar des 
gesamten E-Mail-Bestands erwogen werden, an die sich eine Durchsicht gemäß 
§ 110 StPO zur Feststellung der potenziellen Beweiserheblichkeit und -
verwertbarkeit der E-Mails anschließt. Ist den Strafverfolgungsbehörden im 
Verfahren der Durchsicht unter zumutbaren Bedingungen eine materielle 
Zuordnung der verfahrenserheblichen E-Mails einerseits oder eine Löschung 
oder Rückgabe der verfahrensunerheblichen E Mails an den Nutzer 
andererseits nicht möglich, steht der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit 
einer Beschlagnahme des gesamten Datenbestands nicht entgegen. Es muss dann 
aber im Einzelfall geprüft werden, ob der umfassende Datenzugriff dem 
Übermaßverbot Rechnung trägt.  
 
Bestehen tatsächliche Anhaltspunkte dafür, dass ein Zugriff auf 
gespeicherte Telekommunikation Inhalte erfasst, die zum Kernbereich 
privater Lebensgestaltung zählen, hat er insoweit zu unterbleiben. Es muss 
sichergestellt werden, dass Kommunikationsinhalte des höchstpersönlichen 
Bereichs nicht gespeichert und verwertet, sondern unverzüglich gelöscht 
werden, wenn es ausnahmsweise zu ihrer Erhebung gekommen ist.  
 
Der effektive Schutz materieller Grundrechte bedarf auch einer 
entsprechenden Ausgestaltung des Verfahrens. Werden in einem Postfach auf 
dem Mailserver des Providers eingegangene E-Mails sichergestellt, ist der 
Postfachinhaber im Regelfall zuvor von den Strafverfolgungsbehörden zu 
unterrichten, damit er jedenfalls bei der Sichtung seines E-Mail-Bestands 
seine Rechte wahrnehmen kann. Werden auf dem Mailserver des Providers 
gespeicherte E-Mails ausnahmsweise ohne Wissen des Postfachinhabers 
sichergestellt, so ist dieser so früh, wie es die wirksame Verfolgung des 
Ermittlungszwecks erlaubt, zu unterrichten. Diesen Anforderungen wird durch 
§ 35 StPO und § 98 Abs. 2 Satz 6 StPO Rechnung getragen.  
 
Die Durchsicht gemäß § 110 StPO bezweckt die Vermeidung einer übermäßigen 
und auf Dauer angelegten Datenerhebung. Zur Wahrung der Verhältnismäßigkeit 
kann es im Einzelfall geboten sein, den Inhaber der sichergestellten E-
Mails in die Prüfung der Verfahrenserheblichkeit einzubeziehen. Ob eine 
Teilnahme an der Sichtung sichergestellter E-Mails geboten ist, ist im 
jeweiligen Einzelfall unter Berücksichtigung einer wirksamen 
Strafverfolgung einerseits und der Intensität des Datenzugriffs 
andererseits zu entscheiden.  
 
Soweit E-Mails von den Ermittlungsbehörden gespeichert und ausgewertet 
werden, kann es erforderlich sein, den Betroffenen Auskunft über die 
Datenerhebung zu erteilen, um sie in den Stand zu versetzen, etwaige 
Grundrechtsbeeinträchtigungen abzuwehren. Dem wird durch die besonderen 
strafprozessualen Auskunftsregelungen gemäß § 147, § 385 Abs. 3, § 397 Abs. 
1 Satz 2 in Verbindung mit § 385 Abs. 3, § 406e und § 475 StPO sowie bei 
Nichtverfahrensbeteiligten durch § 491 StPO Rechnung getragen. Der 
begrenzte Zweck der Datenerhebung gebietet grundsätzlich die Rückgabe oder 
Löschung aller nicht zur Zweckerreichung benötigten kopierten E-Mails. § 
489 Abs. 2 StPO enthält entsprechende Schutzvorkehrungen. 
 



- aktuell 

Zustimmungsgesetz zum Vertrag von Lissabon mit Grundgesetz 
vereinbar; Begleitgesetz verfassungswidrig, soweit Gesetz-
gebungsorganen keine hinreichenden Beteiligungsrechte 
eingeräumt wurden 

Der Zweite Senat des Bundesverfassungsgerichts hat heute entschieden, dass 
das Zustimmungsgesetz zum Vertrag von Lissabon mit dem Grundgesetz verein-
bar ist. Dagegen verstößt das Gesetz über die Ausweitung und Stärkung der 
Rechte des Bundestages und des Bundesrates in Angelegenheiten der Europä-
ischen Union insoweit gegen Art. 38 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 23 Abs. 1 
GG, als Bundestag und Bundesrat im Rahmen von europäischen Rechtssetzungs- 
und Vertragsänderungsverfahren keine hinreichenden Beteiligungsrechte ein-
geräumt wurden. Die Ratifikationsurkunde der Bundesrepublik Deutschland zum 
Vertrag von Lissabon darf solange nicht hinterlegt werden, wie die von 
Verfassungs wegen erforderliche gesetzliche Ausgestaltung der parlamen-
tarischen Beteiligungsrechte nicht in Kraft getreten ist. Die Entscheidung 
ist im Ergebnis einstimmig, hinsichtlich der Gründe mit 7:1 Stimmen 
ergangen (zum Sachverhalt vgl. Pressemitteilungen Nr. 2/2009 vom 16. Januar 
2009 und Nr. 9/2009 vom 29. Januar 2009).  
 
Der Entscheidung liegen im Wesentlichen folgende Erwägungen zu Grunde: 

1. Zentrale Gesichtspunkte des Urteils im Überblick
Das Urteil konzentriert sich auf den Zusammenhang zwischen dem vom Grund-
gesetz vorgeschriebenen demokratischen System auf Bundesebene und dem 
erreichten Niveau selbständiger Herrschaftsausübung auf europäischer Ebene. 
Das Strukturproblem der Europäischen Union wird in den Mittelpunkt der 
Verfassungsprüfung gestellt: Der Umfang politischer Gestaltungsmacht der 
Union ist - nicht zuletzt durch den Vertrag von Lissabon - stetig und 
erheblich gewachsen, so dass inzwischen in einigen Politikbereichen die 
Europäische Union einem Bundesstaat entsprechend - staatsanalog – ausge-
staltet ist. Demgegenüber bleiben die internen Entscheidungs- und 
Ernennungsverfahren überwiegend völkerrechtsanalog dem Muster einer inter-
nationalen Organisation verpflichtet; die Europäische Union ist weiterhin 
im Wesentlichen nach dem Grundsatz der Staatengleichheit aufgebaut.  
 
Solange im Rahmen einer europäischen Bundesstaatsgründung nicht ein ein-
heitliches europäisches Volk als Legitimationssubjekt seinen Mehrheits-
willen gleichheitsgerecht politisch wirksam formulieren kann, bleiben die 
in den Mitgliedstaaten verfassten Völker der Europäischen Union die maß-
geblichen Träger der öffentlichen Gewalt, einschließlich der Unionsgewalt. 
Für den Beitritt zu einem europäischen Bundesstaat wäre in Deutschland eine 
Verfassungsneuschöpfung notwendig, mit der ein erklärter Verzicht auf die 
vom Grundgesetz gesicherte souveräne Staatlichkeit einherginge. Ein solcher 
Akt liegt hier nicht vor. Die Europäische Union stellt weiterhin einen 
völkerrechtlich begründeten Herrschaftsverband dar, der dauerhaft vom 
Vertragswillen souverän bleibender Staaten getragen wird. Die primäre 
Integrationsverantwortung liegt in der Hand der für die Völker handelnden 
nationalen Verfassungsorgane. Bei wachsenden Kompetenzen und einer weiteren 
Verselbständigung der Unionsorgane sind Schritt haltende Sicherungen 
erforderlich, um das tragende Prinzip der begrenzten und von den Mitglied-
staaten kontrollierten Einzelermächtigung zu wahren. Auch sind eigene für 
die Entfaltung der demokratischen Willensbildung wesentliche Gestaltungs-
räume der Mitgliedstaaten bei fortschreitender Integration zu erhalten. 
Insbesondere ist zu gewährleisten, dass die Integrationsverantwortung durch 
die staatlichen Vertretungsorgane der Völker wahrgenommen werden kann.  
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Durch den Ausbau der Kompetenzen des Europäischen Parlaments kann die Lücke 
zwischen dem Umfang der Entscheidungsmacht der Unionsorgane und der demo-
kratischen Wirkmacht der Bürger in den Mitgliedstaaten verringert, aber 
nicht geschlossen werden. Das Europäische Parlament ist weder in seiner 
Zusammensetzung noch im europäischen Kompetenzgefüge dafür hinreichend 
gerüstet, repräsentative und zurechenbare Mehrheitsentscheidungen als ein-
heitliche politische Leitentscheidungen zu treffen. Es ist gemessen an 
staatlichen Demokratieanforderungen nicht gleichheitsgerecht gewählt und 
innerhalb des supranationalen Interessenausgleichs zwischen den Staaten 
nicht zu maßgeblichen politischen Leitentscheidungen berufen. Es kann 
deshalb auch nicht eine parlamentarische Regierung tragen und sich im 
Regierungs-Oppositions-Schema parteipolitisch so organisieren, dass eine 
Richtungsentscheidung europäischer Wähler politisch bestimmend zur Wirkung 
gelangen könnte. Angesichts dieses strukturellen, im Staatenverbund nicht 
auflösbaren Demokratiedefizits dürfen weitere Integrationsschritte über den 
bisherigen Stand hinaus weder die politische Gestaltungsfähigkeit der 
Staaten noch das Prinzip der begrenzten Einzelermächtigung aushöhlen.  
 
Die Völker der Mitgliedstaaten sind Träger der verfassungsgebenden Gewalt. 
Das Grundgesetz erlaubt es den besonderen Organen der Gesetzgebung, der 
vollziehenden Gewalt und Rechtsprechung nicht, über die grundlegenden 
Bestandteile der Verfassung, also über die Verfassungsidentität zu verfügen 
(Art. 23 Abs. 1 Satz 3, Art. 79 Abs. 3 GG). Die Verfassungsidentität ist 
unveräußerlicher Bestandteil der demokratischen Selbstbestimmung eines 
Volkes. Zur Wahrung der Wirksamkeit des Wahlrechts und zur Erhaltung der 
demokratischen Selbstbestimmung ist es nötig, dass das Bundesverfassungs-
gericht im Rahmen seiner Zuständigkeit darüber wacht, dass die Gemein-
schafts- oder die Unionsgewalt nicht mit ihren Hoheitsakten die Ver-
fassungsidentität verletzt und nicht ersichtlich die eingeräumten Kompe-
tenzen überschreitet. Die mit dem Vertrag von Lissabon noch einmal ver-
stärkte Übertragung von Zuständigkeiten und die Verselbständigung der 
Entscheidungsverfahren setzt deshalb eine wirksame Ultra-vires-Kontrolle 
und eine Identitätskontrolle von Rechtsakten europäischen Ursprungs im 
Anwendungsbereich der Bundesrepublik Deutschland voraus.  
 
2. Zum Prüfungsmaßstab
a) Das Zustimmungsgesetz zum Vertrag von Lissabon wird vom Gericht am Maß-
stab des Wahlrechts gemessen. Das Wahlrecht ist als grundrechtsgleiches 
Recht mit der Verfassungsbeschwerde rügefähig (Art. 38 Abs. 1 Satz 1 in 
Verbindung mit Art. 93 Abs. 1 Nr. 4a GG). Es konkretisiert den Anspruch auf 
demokratische Selbstbestimmung, auf freie und gleiche Teilhabe an der in 
Deutschland ausgeübten Staatsgewalt sowie auf die Einhaltung des Demokra-
tiegebots einschließlich der Achtung der verfassungsgebenden Gewalt des 
Volkes. Die Prüfung einer Verletzung des Wahlrechts umfasst hier auch Ein-
griffe in die Grundsätze, die Art. 79 Abs. 3 GG als Identität der Ver-
fassung festschreibt. Das Recht der Bürger, in Freiheit und Gleichheit 
durch Wahlen und Abstimmungen die sie betreffende öffentliche Gewalt perso-
nell und sachlich zu bestimmen, ist in der Würde des Menschen verankert und 
elementarer Bestandteil des Demokratieprinzips. Das Demokratieprinzip ist 
nicht abwägungsfähig. Eine Änderung des Grundgesetzes, durch welche die in 
Art. 1 und Art. 20 GG niedergelegten Grundsätze berührt werden, ist unzu-
lässig (Art. 79 Abs. 3 GG). Mit der sogenannten Ewigkeitsgarantie wird die 
Verfügung über die Identität der freiheitlichen Verfassungsordnung auch dem 
verfassungsändernden Gesetzgeber aus der Hand genommen. Die verfassungs-
gebende Gewalt hat den Vertretern und Organen des Volkes kein Mandat er-
teilt, die nach Art. 79 Abs. 3 GG grundlegenden Verfassungsprinzipien zu 
verändern.  
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b) Zugleich ist die grundgesetzliche Ausgestaltung des Demokratieprinzips 
offen für das Ziel, Deutschland in eine internationale und europäische 
Friedensordnung einzufügen. Die deutsche Verfassung ist auf Öffnung der 
staatlichen Herrschaftsordnung für das friedliche Zusammenwirken der 
Nationen und die europäische Integration gerichtet. Weder die gleich-
berechtigte Integration in die Europäische Union noch die Einfügung in 
friedenserhaltende Systeme wie die Vereinten Nationen führen dabei not-
wendig zu einer Veränderung im System öffentlicher Gewaltausübung der 
Bundesrepublik Deutschland. Es handelt sich vielmehr um freiwillige, 
gegenseitige und gleichberechtigte Bindung, die den Frieden sichert und die 
politischen Gestaltungsmöglichkeiten durch gemeinsames koordiniertes 
Handeln stärkt. Der aus Art. 23 Abs. 1 GG und der Präambel folgende 
Verfassungsauftrag zur Verwirklichung eines vereinten Europas bedeutet für 
die deutschen Verfassungsorgane, dass die Beteiligung an der europäischen 
Integration nicht in ihrem politischen Belieben steht. Das Grundgesetz will 
eine internationale Friedensordnung und eine europäische Integration: Es 
gilt deshalb nicht nur der Grundsatz der Völkerrechtsfreundlichkeit, 
sondern auch der Grundsatz der Europarechtsfreundlichkeit.  
 
c) Die Ermächtigung zur Übertragung von Hoheitsrechten auf die Europäische 
Union nach Art. 23 Abs. 1 GG steht allerdings unter der Bedingung, dass die 
souveräne Verfassungsstaatlichkeit auf der Grundlage eines verantwortbaren 
Integrationsprogramms nach dem Prinzip der begrenzten Einzelermächtigung 
und unter Achtung der verfassungsrechtlichen Identität als Mitgliedstaat 
gewahrt bleibt und die Bundesrepublik Deutschland ihre Fähigkeit zu selbst-
verantwortlicher politischer und sozialer Gestaltung der Lebensverhältnisse 
nicht verliert. Art. 23 Abs. 1 GG und die Präambel sagen nichts aus über 
den endgültigen Charakter der politischen Verfasstheit Europas. Das Grund-
gesetz ermächtigt mit Art. 23 GG zur Beteiligung und Entwicklung einer als 
Staatenverbund konzipierten Europäischen Union. Der Begriff des Verbundes 
erfasst eine enge, auf Dauer angelegte Verbindung souverän bleibender 
Staaten, die auf vertraglicher Grundlage öffentliche Gewalt ausübt, deren 
Grundordnung jedoch allein der Verfügung der Mitgliedstaaten unterliegt und 
in der die Völker - das heißt die staatsangehörigen Bürger - der Mitglied-
staaten die Subjekte demokratischer Legitimation bleiben. Die Europäische 
Union muss sowohl in Art und Umfang als auch in der organisatorischen und 
verfahrensrechtlichen Ausgestaltung demokratischen Grundsätzen entsprechen 
(Art. 23 Abs. 1, Art. 20 Abs. 1 und Abs. 2 in Verbindung mit Art. 79 Abs. 3 
GG). Dies bedeutet zunächst, dass die europäische Integration nicht zur 
Aushöhlung des demokratischen Herrschaftssystems in Deutschland führen 
darf. Zwar müssen nicht eine bestimmte Summe oder bestimmte Arten von 
Hoheitsrechten in der Hand des Staates bleiben. Die europäische Vereinigung 
auf der Grundlage einer Vertragsunion souveräner Staaten darf jedoch nicht 
so verwirklicht werden, dass in den Mitgliedstaaten kein ausreichender Raum 
zur politischen Gestaltung der wirtschaftlichen, kulturellen und sozialen 
Lebensverhältnisse mehr bleibt. Dies gilt insbesondere für Sachbereiche, 
die die Lebensumstände der Bürger, vor allem ihren von den Grundrechten 
geschützten privaten Raum der Eigenverantwortung und der persönlichen und 
sozialen Sicherheit prägen, sowie für solche politischen Entscheidungen, 
die in besonderer Weise auf kulturelle, historische und sprachliche Vorver-
ständnisse angewiesen sind, und die sich im parteipolitisch und parlamen-
tarisch organisierten Raum einer politischen Öffentlichkeit diskursiv 
entfalten. Sofern in diesen besonders demokratiebedeutsamen Sachbereichen 
eine Übertragung von Hoheitsrechten überhaupt erlaubt ist, ist eine enge 
Auslegung geboten. Dies betrifft insbesondere die Strafrechtspflege, die 
polizeiliche und militärische Verfügung über das Gewaltmonopol, fiskalische 
Grundentscheidungen über Einnahmen und Ausgaben, die sozialpolitische 
Gestaltung von Lebensverhältnissen sowie kulturell bedeutsame Entschei-
dungen wie Erziehung, Bildung, Medienordnung und Umgang mit Religions-
gemeinschaften.  
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d) Das Grundgesetz ermächtigt die deutschen Staatsorgane nicht, Hoheits-
rechte derart zu übertragen, dass aus ihrer Ausübung heraus eigenständig 
weitere Zuständigkeiten begründet werden können. Es untersagt die Über-
tragung der Kompetenz-Kompetenz. Das Prinzip der begrenzten Einzelermächti-
gung ist deshalb nicht nur ein europarechtlicher Grundsatz (Art. 5 Abs. 1 
EGV; Art. 5 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 2 des Vertrags über die Europäische Union 
in der Fassung des Vertrags von Lissabon ), sondern nimmt - ebenso wie die 
Pflicht der Europäischen Union, die nationale Identität der Mitgliedstaaten 
zu achten (Art. 6 Abs. 3 EUV; Art. 4 Abs. 2 Satz 1 EUV-Lissabon) – mitglied-
staatliche Verfassungsprinzipien auf. Das Integrationsprogramm der Euro-
päischen Union muss deshalb hinreichend bestimmt sein. Sofern die Mitglied-
staaten das Vertragsrecht so ausgestalten, dass unter grundsätzlicher 
Fortgeltung des Prinzips der begrenzten Einzelermächtigung eine Veränderung 
des Vertragsrechts ohne Ratifikationsverfahren herbeigeführt werden kann, 
obliegt neben der Bundesregierung den gesetzgebenden Körperschaften eine 
besondere Verantwortung im Rahmen der Mitwirkung, die in Deutschland 
innerstaatlich den Anforderungen des Art. 23 Abs. 1 GG genügen muss 
(Integrationsverantwortung). Das Zustimmungsgesetz zu einem europäischen 
Änderungsvertrag und die innerstaatliche Begleitgesetzgebung müssen so 
beschaffen sein, dass die europäische Integration weiter nach dem Prinzip 
der begrenzten Einzelermächtigung erfolgt, ohne dass für die Europäische 
Union die Möglichkeit besteht, sich der Kompetenz-Kompetenz zu bemächtigen 
oder die integrationsfeste Verfassungsidentität der Mitgliedstaaten, hier 
des Grundgesetzes, zu verletzen. Für Grenzfälle des noch verfassungs-
rechtlich Zulässigen muss der deutsche Gesetzgeber mit seinen die Zustimmung 
begleitenden Gesetzen Vorkehrungen dafür treffen, dass die Integrations-
verantwortung der Gesetzgebungsorgane sich hinreichend entfalten kann.  
 
e) Das Bundesverfassungsgericht prüft, ob Rechtsakte der europäischen Orga-
ne und Einrichtungen sich unter Wahrung des gemeinschafts- und unionsrecht-
lichen Subsidiaritätsprinzips (Art. 5 Abs. 2 EGV; Art. 5 Abs. 1 Satz 2 und 
Abs. 3 EUV-Lissabon) in den Grenzen der ihnen im Wege der begrenzten Ein-
zelermächtigung eingeräumten Hoheitsrechte halten (Ultra-vires-Kontrolle). 
Darüber hinaus prüft das Bundesverfassungsgericht, ob der unantastbare 
Kerngehalt der Verfassungsidentität des Grundgesetzes nach Art. 23 Abs. 1 
Satz 3 in Verbindung mit Art. 79 Abs. 3 GG gewahrt ist (Identitätskon-
trolle). Die Ausübung dieser verfassungsrechtlich geforderten Prüfungskom-
petenzen wahrt die von Art. 4 Abs. 2 Satz 1 EUV-Lissabon anerkannten grund-
legenden politischen und verfassungsmäßigen Strukturen souveräner Mitglied-
staaten auch bei fortschreitender Integration. Sie folgt bei der konkreten 
Ausübung dem Grundsatz der Europarechtsfreundlichkeit des Grundgesetzes.  
 
3. Zur Subsumtion
a) Gegen das Zustimmungsgesetz zum Vertrag von Lissabon bestehen keine 
durchgreifenden verfassungsrechtlichen Bedenken.  
 
aa) Die Europäische Union erreicht auch bei Inkrafttreten des Vertrags von 
Lissabon noch keine Ausgestaltung, die staatsanalog ist und deshalb dem 
Legitimationsniveau einer staatlich verfassten Demokratie entsprechen 
müsste. Sie ist kein Bundesstaat, sondern bleibt ein Verbund souveräner 
Staaten unter Geltung des Prinzips der begrenzten Einzelermächtigung. Das 
Europäische Parlament ist kein Repräsentationsorgan eines souveränen euro-
päischen Volkes, sondern ein supranationales Vertretungsorgan der Völker 
der Mitgliedstaaten, so dass der allen europäischen Staaten gemeinsame 
Grundsatz der Wahlgleichheit auf das Europäische Parlament keine Anwendung 
findet. Andere Regelungen des Vertrags von Lissabon, wie die doppelt-
qualifizierte Mehrheit im Rat (Art. 16 Abs. 4 EUV-Lissabon, Art. 238 Abs. 2 
des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union ), die partizipa-
tiven, assoziativen und direkten Demokratieelemente (Art. 11 EUV-Lissabon) 
sowie die institutionelle Anerkennung der nationalen Parlamente (Art. 12 
EUV-Lissabon) können das - gemessen an staatlichen Demokratieanforderungen 
- bestehende Defizit der europäischen Hoheitsgewalt nicht aufwiegen, das 
Legitimationsniveau des Staatenverbundes aber gleichwohl erhöhen.  
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bb) Die Bundesrepublik Deutschland bleibt bei Inkrafttreten des Vertrags 
von Lissabon ein souveräner Staat. Insbesondere bleibt die deutsche Staats-
gewalt in ihrer Substanz geschützt. Die Verteilung und Abgrenzung der 
Zuständigkeiten der Europäischen Union von denen der Mitgliedstaaten 
erfolgt nach dem Prinzip der begrenzten Einzelermächtigung und weiteren 
materiell-rechtlichen Schutzmechanismen, insbesondere Zuständigkeits-
ausübungsregeln. Die so kontrollierte und verantwortbare Übertragung von 
Hoheitsrechten auf die Europäische Union wird durch einzelne Vorschriften 
des Vertrags von Lissabon nicht in Frage gestellt. Dies gilt zunächst für 
das vereinfachte Änderungsverfahren (vgl. insbesondere Art. 48 Abs. 6 EUV-
Lissabon). Die „Zustimmung“ der Bundesrepublik Deutschland im vereinfachten 
Änderungsverfahren setzt ein Gesetz im Sinne des Art. 23 Abs. 1 Satz 2 GG 
als lex specialis zu Art. 59 Abs. 2 GG voraus.  
 
cc) Soweit die allgemeine Brückenklausel des Art. 48 Abs. 7 EUV-Lissabon 
den Übergang vom Einstimmigkeitsprinzip zum qualifizierten Mehrheitsprinzip 
in der Beschlussfassung des Rates oder den Übergang vom besonderen zum 
ordentlichen Gesetzgebungsverfahren ermöglicht, handelt es sich ebenfalls 
um eine nach Art. 23 Abs. 1 Satz 2 GG zu beurteilende Vertragsänderung. Das 
Ablehnungsrecht der nationalen Parlamente (Art. 48 Abs. 7 UAbs. 3 EUV-
Lissabon) ist kein ausreichendes Äquivalent zum Ratifikationsvorbehalt. Der 
deutsche Regierungsvertreter im Europäischen Rat darf einer Vertrags-
änderung durch Anwendung der allgemeinen Brückenklausel deshalb nur 
zustimmen, wenn der Bundestag und der Bundesrat innerhalb einer noch 
auszugestaltenden Frist, die an die Zwecksetzung des Art. 48 Abs. 7 UAbs. 3 
EUV-Lissabon angelehnt ist, ein Gesetz nach Art. 23 Abs. 1 Satz 2 GG 
erlassen haben. Dies gilt ebenso für den Fall, dass von der speziellen 
Brückenklausel nach Art. 81 Abs. 3 UAbs. 2 AEUV Gebrauch gemacht wird.  
 
dd) Ein Gesetz im Sinne des Art. 23 Abs. 1 Satz 2 GG ist nicht erforder-
lich, soweit spezielle Brückenklauseln sich auf Sachbereiche beschränken, 
die durch den Vertrag von Lissabon bereits hinreichend bestimmt sind, und 
kein Ablehnungsrecht der nationalen Parlamente vorsehen. Auch in diesen 
Fällen obliegt es allerdings dem Bundestag und, soweit die Gesetzgebungs-
befugnisse der Länder betroffen sind, dem Bundesrat, die Integrations-
verantwortung in anderer geeigneter Weise wahrzunehmen. Das Vetorecht im 
Rat darf auch bei sachlich in den Verträgen bereits bestimmten Gegenständen 
nicht ohne Beteiligung der zuständigen Gesetzgebungsorgane aufgegeben 
werden. Der deutsche Regierungsvertreter im Europäischen Rat oder Rat darf 
deshalb einer Änderung des Primärrechts durch Anwendung einer der spe-
ziellen Brückenklauseln nur dann für die Bundesrepublik Deutschland 
zustimmen, wenn der Deutsche Bundestag und, soweit die Regelungen über die 
Gesetzgebung dies erfordern, der Bundesrat innerhalb einer noch auszu-
gestaltenden Frist, die an die Zwecksetzung des Art. 48 Abs. 7 UAbs. 3 EUV-
Lissabon angelehnt ist, ihre Zustimmung zu diesem Beschluss erteilt haben.  
 
ee) Auch die Flexibilitätsklausel des Art. 352 AEUV kann in einer Weise 
ausgelegt werden, dass das in den Vorschriften in Aussicht genommene 
Integrationsprogramm durch die deutschen Gesetzgebungsorgane noch vorher-
sehbar und bestimmbar ist. In Anbetracht der Unbestimmtheit möglicher 
Anwendungsfälle setzt die Inanspruchnahme der Flexibilitätsklausel ver-
fassungsrechtlich die Ratifikation durch den Bundestag und den Bundesrat 
auf der Grundlage von Art. 23 Abs. 1 Satz 2 GG voraus.  
 
ff) Die verfassungsrechtlich gebotene Kontrollkompetenz des Bundes-
verfassungsgerichts ist durch die der Schlussakte zum Vertrag von Lissabon 
beigefügte Erklärung Nr. 17 zum Vorrang nicht berührt. Der Grund und die 
Grenze für die Geltung des Rechts der Europäischen Union in der Bundes-
republik Deutschland ist der im Zustimmungsgesetz enthaltene Rechts-
anwendungsbefehl, der nur im Rahmen der geltenden Verfassungsordnung 
erteilt werden kann. Es ist insoweit nicht von Bedeutung, ob der 
Anwendungsvorrang des Unionsrechts, den das Bundesverfassungsgericht 
bereits für das Gemeinschaftsrecht im Grundsatz anerkannt hat, in den 
Verträgen selbst oder in der der Schlussakte zum Vertrag von Lissabon 
beigefügten Erklärung Nr. 17 vorgesehen ist.  
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gg) Die durch den Vertrag von Lissabon neu begründeten oder vertieften 
Zuständigkeiten in den Bereichen der Justiziellen Zusammenarbeit in 
Strafsachen und Zivilsachen, der Außenwirtschaftsbeziehungen, der Gemein-
samen Verteidigung sowie in sozialen Belangen können im Sinne einer zweck-
gerechten Auslegung des Vertrages und müssen zur Vermeidung drohender 
Verfassungswidrigkeit von den Organen der Europäischen Union in einer Weise 
ausgeübt werden, dass auf mitgliedstaatlicher Ebene sowohl im Umfang als 
auch in der Substanz noch Aufgaben von hinreichendem Gewicht bestehen, die 
rechtlich und praktisch Voraussetzung für eine lebendige Demokratie sind. 
Dabei ist insbesondere Folgendes zu beachten:  
 
- Wegen der besonders empfindlichen Berührung der demokratischen Selbst-

bestimmung durch Straf- und Strafverfahrensnormen sind die entsprechen-
den vertraglichen Kompetenzgrundlagen strikt - keinesfalls extensiv – 
auszulegen und ihre Nutzung bedarf besonderer Rechtfertigung.  

 
- Die Nutzung der dynamischen Blankettermächtigung nach Art. 83 Abs. 1 

UAbs. 3 AEUV, „je nach Entwicklung der Kriminalität“ eine Ausdehnung des 
Katalogs besonders schwerer grenzüberschreitender Straftaten vorzu-
nehmen, entspricht in der Sache einer Erweiterung der Zuständigkeiten 
der Europäischen Union und unterliegt deshalb dem Gesetzesvorbehalt des 
Art. 23 Abs. 1 Satz 2 GG.  

 
- Im Bereich der Justiziellen Zusammenarbeit in Strafsachen sind zusätzlich 

besondere Anforderungen an die Regelungen zu stellen, die einem Mitglied-
staat spezielle Rechte im Gesetzgebungsverfahren einräumen (Art. 82 Abs. 3, 
Art. 83 Abs. 3 AEUV: sogenanntes Notbremseverfahren). Das notwendige Maß 
an demokratischer Legitimation über die mitgliedstaatlichen Parlamente 
lässt sich aus dem Blickwinkel des deutschen Verfassungsrechts nur 
dadurch gewährleisten, dass der deutsche Vertreter im Rat die in Art. 82 
Abs. 3 und Art. 83 Abs. 3 AEUV genannten mitgliedstaatlichen Rechte nur 
nach Weisung des Bundestages, und soweit die Regelungen über die Gesetz-
gebung dies erfordern, des Bundesrates ausübt. - Auch bei Inkrafttreten 
des Vertrags von Lissabon besteht der konstitutive Parlamentsvorbehalt 
für den Auslandseinsatz der Streitkräfte fort. Der Vertrag von Lissabon 
überträgt der Europäischen Union keine Zuständigkeit, auf die Streit-
kräfte der Mitgliedstaaten ohne Zustimmung des jeweils betroffenen Mit-
gliedstaats oder seines Parlaments zurückzugreifen. Er beschränkt auch 
die sozialpolitischen Gestaltungsmöglichkeiten des Deutschen Bundestages 
nicht in einem solchen Umfang, dass das Sozialstaatsprinzip (Art. 23 
Abs. 1 Satz 3 in Verbindung mit Art. 79 Abs. 3 GG) in verfassungsrechtlich 
bedenklicher Weise beeinträchtigt und insoweit notwendige demokratische 
Entscheidungsspielräume unzulässig vermindert wären.  

 
b) Gegen das Gesetz zur Änderung des Grundgesetzes (Artikel 23, 45 und 93) 
bestehen ebenfalls keine durchgreifenden verfassungsrechtlichen Bedenken. 
Eine Verletzung demokratischer Grundsätze nach Art. 79 Abs. 3 GG erfolgt 
weder durch Art. 23 Abs. 1a GG n.F., der das Recht zur Erhebung der 
Subsidiaritätsklage als Minderheitenrecht ausgestaltet und das Quorum auf 
ein Viertel der Mitglieder festlegt, noch durch Art. 45 Satz 3 GG n.F.  
 
c) Dagegen verstößt das Gesetz über die Ausweitung und Stärkung der Rechte 
des Bundestages und des Bundesrates in Angelegenheiten der Europäischen 
Union insoweit gegen Art. 38 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 23 Abs. 1 GG, 
als Beteiligungsrechte des Deutschen Bundestages und des Bundesrates nicht 
in dem von Verfassungs wegen erforderlichen Umfang ausgestaltet worden 
sind. Gestalten die Mitgliedstaaten auf der Grundlage des Prinzips der 
begrenzten Einzelermächtigung das europäische Vertragsrecht in einer Art 
und Weise aus, dass eine Veränderung des Vertragsrechts bereits ohne 
Ratifikationsverfahren allein oder maßgeblich durch die Organe der Euro-
päischen Union - wenngleich unter dem Einstimmigkeitserfordernis im Rat - 
herbeigeführt werden kann, obliegt den nationalen Verfassungsorganen eine 
besondere Verantwortung im Rahmen der Mitwirkung. Diese Integrationsverant-
wortung muss in Deutschland innerstaatlich den verfassungsrechtlichen 
Anforderungen insbesondere des Art. 23 Abs. 1 GG genügen.  



- aktuell 

Verfassungsbeschwerde gegen Anordnung der Speicherung des 
"genetischen Fingerabdrucks" erfolgreich 

Die 2. Kammer des Zweiten Senats des Bundesverfassungsgerichts hat in zwei 
Fällen die Anwendung der Bestimmung des § 81g Abs. 1 StPO für 
verfassungswidrig erklärt. Diese Entscheidung erfolgte im Anschluss an die 
grundsätzliche Billigung der Vorschriften über den "genetischen Finger-
abdruck" bei verurteilten Straftätern (Beschluss vom 14. Dezember 2000 – 
2 BvR 1741/99 -, BVerfGE 103, 21; dazu Pressemitteilung Nr. 8/2001 vom 
18. Januar 2001).  
 
Die zwei Beschwerdeführer waren jeweils zu Freiheitsstrafen auf Bewährung 
verurteilt worden. Die Amtsgerichte hatten die Entnahme von Speichel- oder 
Blutproben und die Speicherung des "genetischen Fingerabdrucks" auf der 
Grundlage von § 81g Abs. 1 StPO angeordnet. Die Rechtsmittel der 
Beschwerdeführer blieben erfolglos. Gegen die Entscheidungen der Amts- und 
Landgerichte hatten die Beschwerdeführer jeweils Verfassungsbeschwerde 
erhoben.  
 
Die Beschlüsse der Amts- und Landgerichte verletzen die Beschwerdeführer in 
ihrem Recht auf informationelle Selbstbestimmung (Art. 2 Abs. 1 GG). Die 
Begründungen der Beschlüsse lassen jeweils nicht erkennen, dass die 
erforderliche umfangreiche und gründliche Prüfung des Einzelfalls durch-
geführt worden ist. Es entspricht der ständigen Rechtsprechung des Bundes-
verfassungsgerichts, dass die Speicherung des "genetischen Fingerabdrucks" 
nur bei angemessener Berücksichtigung des Rechts auf informationelle 
Selbstbestimmung angeordnet werden darf. Dazu ist das Vorliegen der 
gesetzlichen Voraussetzungen jeweils einzelfallbezogen darzulegen. In die 
vorzunehmende Würdigung ist insbesondere eine Strafaussetzung zur Bewährung 
einzubeziehen, die nicht automatisch die negative Prognose ausschließt. 
Will das Gericht von der im Rahmen der Bewährungsentscheidung getroffenen 
positiven Prognose abweichen, muss dies jedoch im Einzelnen begründet 
werden.  
 
Im Fall 2 BvR 400/09 hat die Kammer zudem beanstandet, dass die Prognose, 
der Beschwerdeführer werde auch künftig Straftaten begehen, mit früheren 
Verurteilungen begründet worden war, die nach den einschlägigen 
Bestimmungen des Bundeszentralregistergesetzes zum Nachteil des Beschwerde-
führers nicht mehr verwertet werden durften.  
 



- aktuell 

Erlass einer einstweiligen Anordnung wegen drohender 
Veröffentlichung eines Kinofilms abgelehnt 

Der Antragsteller ist wegen eines von ihm begangenen Tötungsverbrechens, 
bei dem er Teile seines Opfers verspeiste, in der Öffentlichkeit als der 
"Kannibale von Rotenburg" bekannt. Mit Urteil vom Mai 2006 rechtskräftig 
seit Februar 2007 wurde er zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verur-
teilt, die er derzeit verbüßt. Der Antragsteller hat in einem Zivilprozess 
versucht zu verhindern, dass ein den realen Gegebenheiten nachempfundender 
Kinofilm über sein Leben und seine Tat gezeigt wird, dessen deutsche 
Uraufführung alsbald vorgesehen ist. Er beabsichtigt, das in letzter 
Instanz zu seinen Ungunsten ergangene Urteil des Bundesgerichtshofs mit der 
Verfassungsbeschwerde anzugreifen, sobald ihm die schriftlichen 
Entscheidungsgründe vorliegen.  
 
Die 1. Kammer des Ersten Senats des Bundesverfassungsgerichts hat seinen 
Antrag auf Erlass einer einstweiligen Anordnung, mit der der im 
Ausgangsverfahren beklagten Produktionsgesellschaft die Vorführung und 
anderweitige Verwertung des Spielfilms vorläufig untersagt werden soll, 
abgelehnt. Zwar kann das Bundesverfassungsgericht im Streitfall einen 
Zustand durch einstweilige Anordnung vorläufig regeln, wenn dies zur Abwehr 
schwerer Nachteile, zur Verhinderung drohender Gewalt oder aus einem 
anderen wichtigen Grund zum gemeinen Wohl dringend geboten ist. Vorliegend 
lassen die Ausführungen des Antragstellers einen hinreichend gewichtigen 
Nachteil durch die bei Nichterlass der begehrten einstweiligen Anordnung zu 
erwartende Vorführung des Films "Rohtenburg" aber nicht erkennen.  
 
Soweit der Antragsteller geltend macht, dass der Film seine Biografie und 
seine Tat unter Wiedergabe zahlreicher zutreffender Details auch aus seinem 
Intimleben abbilde, liegt hierin schon deshalb kein schwerer Nachteil, weil 
nicht zuletzt wegen des eigenen Verhaltens des Antragstellers gegenüber den 
Medien davon auszugehen ist, dass diese Informationen einer breiten Öffent-
lichkeit ohnehin bereits bekannt und auch noch aktuell bewusst sind. 
Dasselbe gilt für die vom Antragsteller befürchtete Verletzung seines 
Rechts am eigenen Bild. Es ist nicht erkennbar, dass die Vorführung eines 
Filmes - in dem der Antragsteller durch einen ihm ähnlich sehenden Schau-
spieler dargestellt wird - ihn schwer in rechtlich geschützten Interessen 
beeinträchtigen könnte, nachdem er selbst freimütig an der Veröffentlichung 
von ihn zeigenden Fotos in der Presse mitgewirkt hat und auch ein Buch 
autorisiert hat, das auf dem Umschlag eine Portraitaufnahme des Antrag-
stellers trägt. Soweit der Antragsteller außerdem anführt, dass das 
Drehbuch des Films trotz seiner großen Realitätsnähe einzelne Darstellungen 
enthalte, die unzutreffend seien, zeigt auch dies keinen besonders schweren 
Nachteil auf. Bei den in der Antragsschrift genannten Fehldarstellungen 
handelt es sich um lediglich geringfügige Abweichungen von der Wirklich-
keit, die eine gegenüber der Wiedergabe der wahren Umstände gesteigerte 
Rufbeeinträchtigung nicht befürchten lassen. Schließlich liegt auch in der 
vom Antragsteller gerügten Aufbereitung seiner Lebensgeschichte mit den 
Mitteln eines Horrorfilms jedenfalls kein den Erlass einer einstweiligen 
Anordnung rechtfertigender schwerer Nachteil. Zwar mag der Einsatz der 
genretypischen Stilmittel dazu führen, dass der Antragsteller durch die 
Kinozuschauer als eine Person wahrgenommen wird, die monströse, furcht-
einflößende Persönlichkeitszüge trägt. Indes ist zu berücksichtigen, dass 
bereits ein neutraler Bericht über die beispiellose Tat des Antragstellers 
geeignet wäre, derartige Reaktionen auszulösen. Der Wunsch des Antrag-
stellers, dass seine Tat nur behutsam und unter sachlicher Würdigung ihrer 
Beweggründe dargestellt werden möge, vermag das Fehlen eines schweren 
Nachteils nicht zu kompensieren. 



- aktuell 

Erfolglose Verfassungsbeschwerden eines Tierschutzvereins 
gegen das Verbot einer auf einem Holocaustvergleich aufbauen-
den Werbekampagne  

Der Beschwerdeführer, ein eingetragener Verein, ist die deutsche Repräsentanz 
der weltweiten Tierschutzorganisation "P.". Im März 2004 wollte der Be-
schwerdeführer eine Werbekampagne unter dem Titel "Der Holocaust auf Ihrem 
Teller" beginnen. Dabei sollte unter anderem auf Plakatwänden jeweils ein Foto 
aus dem Bereich der Massentierhaltung neben einer Abbildung von lebenden oder 
toten Häftlingen von Konzentrationslagern aus der Zeit des Nationalsozialismus 
gezeigt werden. Die Darstellungen sollten jeweils mit einer kurzen 
Beschriftung versehen werden, die so angelegt war, dass sie vom Betrachter als 
auf beide Fotografien gleichermaßen bezogen angesehen werden musste. Die 
Kläger der Ausgangsverfahren waren seinerzeit der Präsident und die 
Vizepräsidenten des Zentralrates der Juden in Deutschland, die als Kinder den 
Holocaust, dem ihre Familien teilweise zum Opfer fielen, überlebten. Sie 
beantragten beim Landgericht gegen den Beschwerdeführer eine einstweilige 
Unterlassungsverfügung, der entsprochen wurde. Die dagegen gerichtete Berufung 
des Beschwerdeführers verwarf das Kammergericht. Die Kläger verfolgten ihr 
Unterlassungsbegehren sodann im Hauptsacheverfahren erfolgreich weiter. Die 
eingelegte Berufung des Beschwerdeführers gegen das stattgebende Urteil des 
Landgerichts wies das Kammergericht mit Beschluss zurück.  
 
Der Beschwerdeführer griff sowohl die im Eilverfahren als auch die im 
Hauptsacheverfahren ergangenen Entscheidungen mit der Verfassungsbeschwerde 
an. Die 1. Kammer des Ersten Senats hat beide Verfassungsbeschwerden nicht 
zur Entscheidung angenommen. Hinsichtlich des fachgerichtlichen Hauptsache-
verfahrens hat sie darauf abgestellt, dass dem Beschwerdeführer durch die 
Versagung einer Sachentscheidung kein besonders schwerer Nachteil entsteht, 
weil deutlich abzusehen ist, dass er auch im Fall einer Zurückverweisung an 
das Ausgangsgericht im Ergebnis keinen Erfolg haben würde.  
 
Allerdings begegnet die Begründung, auf die das Landgericht und im An-
schluss daran das Kammergericht den Unterlassungsanspruch der Kläger 
stützen, verfassungsrechtlichen Bedenken. Die Gerichte gehen davon aus, 
dass die Kläger als frühere Verfolgte der nationalsozialistischen Gewalt-
herrschaft durch die Kampagne des Beschwerdeführers in ihrer Menschenwürde 
(Art. 1 Abs. 1 GG) betroffen seien. Infolge dieser Auffassung halten die 
Gerichte es nicht für erforderlich, die Rechte der Kläger einerseits und 
die Meinungsfreiheit des Beschwerdeführers andererseits abwägend zueinander 
ins Verhältnis zu setzen.  
 
Zwar gehen die Gerichte zu Recht davon aus, das maßgebliche verständige und 
unvoreingenommene Publikum verstehe die Gegenüberstellung der Fotografien 
dahingehend, dass das den abgebildeten Tieren zugefügte Leid als ebenso 
schwerwiegend wie das der daneben ins Bild gesetzten Menschen und beider 
Behandlung als gleichermaßen verwerflich hingestellt werde. Jedoch dürfte 
durch die so verstandene Äußerung weder unmittelbar die Menschenwürde der 
abgebildeten Menschen noch die der Kläger in der von den Fachgerichten 
angenommenen Weise verletzt sein mit der Folge, dass es auf eine weitere 
Abwägung nicht mehr ankommen würde. Es steht zwar außer Frage, dass die 
Fotografien der Holocaustopfer diese fast ausnahmslos in einer Situation 
zeigen, in der sie durch ihre Peiniger in höchstem Maße entwürdigt sind. 
Daraus, dass die Kampagne sich bildlicher Darstellungen schwerer Menschen-
würdeverletzungen bedient, folgt aber nicht ohne weiteres, dass sie auch 
ihrerseits bezogen auf die heute in  Deutschland lebenden Juden erneut 
unmittelbar gegen Art. 1 Abs. 1 GG verstößt.  
 



- aktuell 

Nach der sogenannten Objektformel des Bundesverfassungsgerichts wird die 
Schwelle zur allgemeinen Verletzung der Menschenwürde dort überschritten, 
wo der Mensch einer Behandlung ausgesetzt wird, die seine Subjektqualität 
prinzipiell in Frage stellt und daher Ausdruck der Verachtung des dem Men-
schen kraft seines Personseins zukommenden Wertes ist. Dies ist der ange-
griffenen Kampagne aber nicht eigen. Insbesondere wird den dargestellten 
Holocaustopfern nicht der personale Wert abgesprochen, indem sie in der 
vorliegenden Art und Weise leidenden Tieren gegenübergestellt werden. Mag 
auch der Beschwerdeführer generell von der Gleichwertigkeit menschlichen 
und tierischen Lebens überzeugt sein, so liegt in der geplanten 
Bildkampagne nach der von den Fachgerichten zugrunde gelegten Deutung keine 
verächtlich machende Tendenz. Als gleich gewichtig wird nämlich allein das 
Leiden dargestellt, das den abgebildeten Menschen und Tieren zugefügt wird. 
 
Auch die weitere von den Fachgerichten angestellte Erwägung, der 
Beschwerdeführer benutze das bildlich dargestellte leidvolle Schicksal der 
Holocaustopfer, das von den Klägern in gewissem Umfang geteilt wird, um auf 
das Anliegen des Beschwerdeführers aufmerksam zu machen, trägt die Annahme 
eines Menschenwürdeverstoßes nicht. Denn auch dieser Indienstnahme der 
leidvollen Lebensgeschichte eines anderen Menschen fehlt es an dem Merkmal 
der prinzipiellen Objektivierung, also Verachtung des dem Menschen um 
seiner selbst willen zukommenden Wertes. 
 
Indes braucht die Frage, ob die Gerichte vorliegend von einer Verletzung 
der Menschenwürde oder des ebenfalls keiner Abwägung zugänglichen Menschen-
würdekerns des allgemeinen Persönlichkeitsrechts ausgehen durften, nicht 
abschließend entschieden zu werden, weil die Annahme der Verfassungs-
beschwerde unabhängig davon nicht angezeigt ist. Der den Klägern zuge-
sprochene Unterlassungsanspruch lässt sich nämlich verfassungsrechtlich 
tragfähig auch ohne den zweifelhaften Rekurs auf die absolut geschützte 
Menschenwürde begründen und den angegriffenen Entscheidungen ist hin-
reichend deutlich zu entnehmen, dass die Gerichte im Fall einer 
Zurückverweisung zu keinem anderen Ergebnis kommen würden.  
 
Es ist insbesondere nicht zu beanstanden, dass die angegriffenen Entschei-
dungen darauf abstellen, dass nicht nur nach der – empirischen – Mehrheits-
meinung, sondern nach den Bestimmungen des Grundgesetzes ein kategorialer 
Unterschied zwischen menschlichem, würdebegabtem Leben und den Belangen des 
Tierschutzes besteht, und infolgedessen die Kampagne des Beschwerdeführers als 
eine Bagatellisierung und Banalisierung des Schicksals der Holocaustopfer 
bewerten. Dem so verstandenen Aussagegehalt der Werbekampagne durften die 
Gerichte auch eine Herabsetzung gerade der Kläger des Ausgangsverfahrens ent-
nehmen, die deren Grundrecht aus Art. 2 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 1 Abs. 1 
GG berührt. Das Bundesverfassungsgericht hat bereits entschieden, dass es 
keinen verfassungsrechtlichen Bedenken begegnet, wenn die Fachgerichte in der 
Leugnung der Judenverfolgung unter dem Nationalsozialismus eine schwere 
Persönlichkeitsverletzung auch der heute lebenden Juden erblicken. Die 
Erwägung, dass es zum personalen Selbstverständnis der heute in Deutschland 
lebenden Juden gehöre, als zugehörig zu einer durch das Schicksal 
herausgehobenen Personengruppe begriffen zu werden, der gegenüber eine be-
sondere moralische Verantwortung aller anderen bestehe, und dass dieses Teil 
ihrer Würde sei, lässt sich auf den vorliegenden Sachverhalt übertragen. 
 
Namentlich die in den angegriffenen Entscheidungen bereits enthaltenen 
Ansätze zu einer Abwägung sprechen hinreichend deutlich dafür, dass die 
Gerichte im Fall einer Zurückverweisung mit dieser Argumentation erneut zu 
einer Stattgabe gelangen würden. 



- aktuell 

Verwendung von Wahlcomputern bei der Bundestagswahl 2005 
verfassungswidrig 

Das Bundesverfassungsgericht hat über zwei Wahlprüfungsbeschwerden geur-
teilt, die sich gegen den Einsatz von rechnergesteuerten Wahlgeräten (sog. 
Wahlcomputer) bei der Bundestagswahl 2005 zum 16. Deutschen Bundestag 
richteten (vgl. Pressemitteilung Nr. 85/2008 vom 25. September 2008). Der 
Zweite Senat hat entschieden, dass der Einsatz elektronischer Wahlgeräte 
voraussetzt, dass die wesentlichen Schritte der Wahlhandlung und der 
Ergebnisermittlung vom Bürger zuverlässig und ohne besondere Sachkenntnis 
überprüft werden können. Dies ergibt sich aus dem Grundsatz der Öffent-
lichkeit der Wahl (Art. 38 in Verbindung mit Art. 20 Abs. 1 und Abs. 2 GG), 
der gebietet, dass alle wesentlichen Schritte der Wahl öffentlicher Über-
prüfbarkeit unterliegen, soweit nicht andere verfassungsrechtliche Belange 
eine Ausnahme rechtfertigen. Danach ist es verfassungsrechtlich zwar nicht 
zu beanstanden, dass § 35 Bundeswahlgesetz (BWG) den Einsatz von Wahl-
geräten zulässt. Die Bundeswahlgeräteverordnung ist jedoch verfassungs-
widrig, weil sie nicht sicherstellt, dass nur solche Wahlgeräte zugelassen 
und verwendet werden, die den verfassungsrechtlichen Voraussetzungen des 
Grundsatzes der Öffentlichkeit genügen. Die bei der Wahl zum 16. Deutschen 
Bundestag eingesetzten rechnergesteuerten Wahlgeräte entsprachen nach der 
Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts nicht den Anforderungen, die die 
Verfassung an die Verwendung elektronischer Wahlgeräte stellt. Dies führt 
jedoch nicht zur Auflösung des Bundestages, weil der Bestandsschutz der 
gewählten Volksvertretung die festgestellten Wahlfehler mangels irgend-
welcher Hinweise darauf, dass Wahlgeräte fehlerhaft funktioniert hätten 
oder manipuliert worden sein könnten, überwiegt. Soweit die Verfahrens-
gestaltung des Wahlprüfungsausschusses des Deutschen Bundestages bean-
standet wurde, war die Wahlprüfungsbeschwerde erfolglos. 
 
Der Entscheidung liegen im Wesentlichen folgende Erwägungen zu Grunde: 

I. Die beanstandeten Fehler des Wahlprüfungsverfahrens vor dem Deutschen 
Bundestag waren erfolglos. Auch wenn das Verfahren zwischen Einlegung 
des Wahleinspruchs und der Entscheidung des Deutschen Bundestages über 
ein Jahr gedauert hat, handelt es sich noch nicht um einen schwer-
wiegenden Verfahrensfehler. Allein die Dauer des Verfahrens entzieht 
der Entscheidung nicht die Grundlage. Es stellt ebenfalls keinen 
schwerwiegenden Fehler dar, der der Entscheidung des Deutschen Bundes-
tages die Grundlage entzieht, dass der Wahlprüfungsausschuss von einer 
mündlichen Verhandlung des Wahleinspruchs des Beschwerdeführers ab-
gesehen und auch im Übrigen nicht in öffentlicher Sitzung beraten hat. 

 
II. Der Grundsatz der Öffentlichkeit der Wahl, der sich aus den 

verfassungsrechtlichen Grundentscheidungen für Demokratie, Republik und 
Rechtsstaat ergibt, gebietet, dass alle wesentlichen Schritte der Wahl 
öffentlich überprüfbar sind, soweit nicht andere verfassungsrechtliche 
Belange eine Ausnahme rechtfertigen. Dabei kommt der Kontrolle der 
Wahlhandlung und der Ermittlung des Wahlergebnisses eine besondere 
Bedeutung zu.  



- aktuell 

Der Einsatz von Wahlgeräten, die die Stimmen der Wähler elektronisch 
erfassen und das Wahlergebnis elektronisch ermitteln, genügt nur dann 
den verfassungsrechtlichen Anforderungen, wenn die wesentlichen 
Schritte von Wahlhandlung und Ergebnisermittlung zuverlässig und ohne 
besondere Sachkenntnis überprüft werden können. Während bei der her-
kömmlichen Wahl mit Stimmzetteln Manipulationen oder Wahlfälschungen 
unter den Rahmenbedingungen der geltenden Vorschriften jedenfalls nur 
mit erheblichem Einsatz und einem präventiv wirkenden sehr hohen 
Entdeckungsrisiko möglich sind, sind Programmierfehler in der Software 
oder zielgerichtete Wahlfälschungen durch Manipulation der Software bei 
elektronischen Wahlgeräten nur schwer erkennbar. Die große 
Breitenwirkung möglicher Fehler an den Wahlgeräten oder gezielter 
Wahlfälschungen gebietet besondere Vorkehrungen zur Wahrung des 
Grundsatzes der Öffentlichkeit der Wahl.  

 
Der Wähler selbst muss ohne nähere computertechnische Kenntnisse 
nachvollziehen können, ob seine abgegebene Stimme als Grundlage für die 
Auszählung oder jedenfalls als Grundlage einer späteren Nachzählung 
unverfälscht erfasst wird. Wird das Wahlergebnis durch rechner-
gesteuerte Verarbeitung der in einem elektronischen Speicher abgelegten 
Stimmen ermittelt, genügt es nicht, wenn anhand eines zusammenfassenden 
Papierausdrucks oder einer elektronischen Anzeige lediglich das 
Ergebnis des im Wahlgerät durchgeführten Rechenprozesses zur Kenntnis 
genommen werden kann. 

 
Der Gesetzgeber ist nicht gehindert, bei den Wahlen elektronische Wahl-
geräte einzusetzen, wenn die verfassungsrechtlich gebotene Möglichkeit 
einer zuverlässigen Richtigkeitskontrolle gesichert ist. Eine ergän-
zende Kontrolle durch den Wähler, die Wahlorgane oder die Allgemeinheit 
ist beispielsweise bei elektronischen Wahlgeräten möglich, in denen die 
Stimmen neben der elektronischen Speicherung anderweitig erfasst 
werden. Ob es noch andere technische Möglichkeiten gibt, die ein auf 
Nachvollziehbarkeit gegründetes Vertrauen des Wahlvolks in die Korrekt-
heit des Verfahrens bei der Ermittlung des Wahlergebnisses ermöglichen 
und damit dem Grundsatz der Öffentlichkeit der Wahl genügen, bedarf im 
vorliegenden Fall keiner Entscheidung. 

 
Einschränkungen der bürgerschaftlichen Kontrollierbarkeit des Wahl-
vorgangs können nicht dadurch ausgeglichen werden, dass Mustergeräte im 
Rahmen des Verfahrens der Bauartzulassung oder die bei der Wahl konkret 
eingesetzten Wahlgeräte vor ihrem Einsatz von einer amtlichen 
Institution auf ihre Übereinstimmung mit bestimmten Sicherheits-
anforderungen und auf ihre technische Unversehrtheit hin überprüft 
werden. Auch eine umfangreiche Gesamtheit sonstiger technischer und 
organisatorischer Sicherungsmaßnahmen ist allein nicht geeignet, 
fehlende Kontrollierbarkeit der wesentlichen Schritte des Wahl-
verfahrens durch die Bürger zu kompensieren. Denn die Kontrollier-
barkeit der wesentlichen Schritte der Wahl fördert begründetes 
Vertrauen in die Ordnungsmäßigkeit der Wahl erst dadurch, dass die 
Bürger selbst den Wahlvorgang zuverlässig nachvollziehen können.  

 
Beim Einsatz rechnergesteuerter Wahlgeräte sind keine gegenläufigen 
Verfassungsprinzipien erkennbar, die eine weitreichende Einschränkung 
der Öffentlichkeit der Wahl und damit der Kontrollierbarkeit von Wahl-
handlung und Ergebnisermittlung rechtfertigen könnten. Der Ausschluss 
unbewusst falscher Stimmzettelkennzeichnungen, unbeabsichtigter Zähl-
fehler und unzutreffender Deutungen des Wählerwillens bei der Stimmen-
auszählung rechtfertigt für sich genommen nicht den Verzicht auf 
jegliche Art der Nachvollziehbarkeit des Wahlakts. Auch der Grundsatz 
der Geheimheit der Wahl und das Interesse an einer raschen Klärung der 
Zusammensetzung des Deutschen Bundestages bilden keine gegenläufigen 
Verfassungsbelange, die als Grundlage einer weit reichenden Ein-
schränkung der Kontrollierbarkeit von Wahlhandlung und Ergebnis-
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ermittlung herangezogen werden könnten. Von Verfassungs wegen ist nicht 
gefordert, dass das Wahlergebnis kurz nach Schließung der Wahllokale 
vorliegen muss. Zudem haben die vergangenen Bundestagswahlen gezeigt, 
dass auch ohne den Einsatz von Wahlgeräten das vorläufige amtliche End-
ergebnis der Wahl regelmäßig innerhalb weniger Stunden ermittelt werden 
kann. 

 
III. Während die Verordnungsermächtigung des § 35 BWG keinen durchgreifenden 

verfassungsrechtlichen Bedenken begegnet, ist die Bundeswahl-
geräteverordnung wegen Verstoßes gegen den Grundsatz der Öffentlichkeit 
der Wahl verfassungswidrig. Die Bundeswahlgeräteverordnung enthält 
keine Regelungen, die sicherstellen, dass nur solche Wahlgeräte zuge-
lassen und verwendet werden, die den verfassungsrechtlichen An-
forderungen an eine wirksame Kontrolle der Wahlhandlung und eine zuver-
lässige Nachprüfbarkeit des Wahlergebnisses genügen. Die Bundeswahl-
geräteverordnung stellt nicht sicher, dass nur solche Wahlgeräte 
eingesetzt werden, die bei Abgabe der Stimme eine verlässliche 
Kontrolle ermöglichen, ob die Stimme unverfälscht erfasst wird. Die 
Verordnung stellt auch keine konkreten inhaltlichen und verfahrens-
mäßigen Anforderungen hinsichtlich einer verlässlichen nachträglichen 
Kontrolle der Ergebnisermittlung. Dieses Defizit kann nicht im Wege 
einer verfassungskonformen Auslegung behoben werden.  

 
IV. Auch die Verwendung der oben genannten elektronischen Wahlgeräte bei 

der Wahl zum 16. Deutschen Bundestag verletzt die Öffentlichkeit der 
Wahl. Die Wahlgeräte ermöglichten keine wirksame Kontrolle der Wahl-
handlung, da wegen der ausschließlich elektronischen Erfassung der 
Stimmen auf einem Stimmspeichermodul weder Wähler noch Wahlvorstände 
oder im Wahllokal anwesende Bürger die unverfälschte Erfassung der 
abgegebenen Stimmen überprüfen konnten. Auch die wesentlichen Schritte 
bei der Ergebnisermittlung konnten von der Öffentlichkeit nicht nach-
vollzogen werden. Es reichte nicht aus, dass anhand eines zusammen-
fassenden Papierausdrucks oder einer elektronischen Anzeige das 
Ergebnis des im Wahlgerät durchgeführten Rechenprozesses zur Kenntnis 
genommen werden konnte. 

 
V. Die festgestellten Wahlfehler führen nicht zu einer Wiederholung der 

Wahl in den betroffenen Wahlkreisen. 
 

Der Wahlfehler, der sich aus der Verwendung von rechnergesteuerten 
Wahlgeräten ergibt, deren Beschaffenheit mit den Anforderungen an eine 
wirksame Kontrollierbarkeit des Wahlvorgangs nicht vereinbar war, 
führt, seine Mandatsrelevanz unterstellt, nicht zur teilweisen 
Ungültigerklärung der Wahl zum 16. Deutschen Bundestag. Das Interesse 
am Bestandsschutz der im Vertrauen auf die Verfassungsmäßigkeit der 
Bundeswahlgeräteverordnung zusammengesetzten Volksvertretung überwiegt 
den Wahlfehler, da dessen mögliche Auswirkungen auf die Zusammensetzung 
des 16. Deutschen Bundestages mangels irgendwelcher Hinweise darauf, 
dass Wahlgeräte fehlerhaft funktioniert hätten oder manipuliert worden 
sein könnten, allenfalls als marginal einzustufen sind und auch im 
Hinblick darauf, dass der festgestellte Verfassungsverstoß bei noch 
ungeklärter Rechtslage erfolgte, den Fortbestand der gewählten 
Volksvertretung nicht unerträglich erscheinen lassen. 
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Bundesverfassungsgericht behält sich auch nach Ende einer 
Wahlperiode die Prüfung von Wahlrechtsnormen oder wichtigen 
wahlrechtlichen Zweifelsfragen vor 

Der Zweite Senat des Bundesverfassungsgerichts hat entschieden, dass das 
Gericht sich vorbehält, grundsätzlich auch nach der Auflösung eines Bundes-
tages oder dem regulären Ablauf einer Wahlperiode im Rahmen einer zu-
lässigen Wahlprüfungsbeschwerde die Verfassungswidrigkeit von Wahlrechts-
normen zu prüfen. Das hierfür erforderliche öffentliche Interesse an einer 
Sachentscheidung ist jedoch für Wahlprüfungsbeschwerden gegen die ordnungs-
gemäße Zusammensetzung des 15. Deutschen Bundestages insbesondere insoweit 
entfallen, als die Verfassungswidrigkeit der Überhangmandate und die 
Berücksichtigung von bestimmten Zweitstimmen in zwei Berliner Wahlkreisen 
gerügt wird.  
 
Der Beschwerdeführer legte im November 2002 Einspruch beim Deutschen 
Bundestag gegen die Wahl zum 15. Deutschen Bundestag ein. Der Deutsche 
Bundestag wies diesen Wahleinspruch als offensichtlich unbegründet zurück. 
Dagegen erhob der Beschwerdeführer Beschwerde zum Bundesverfassungsgericht. 
Am 21. Juli 2005 löste der Bundespräsident den 15. Deutschen Bundestag auf 
Vorschlag des Bundeskanzlers auf. Augrund der Wahl vom 18. September 2005 
konstituierte sich inzwischen der 16. Deutsche Bundestag. Der Beschwerde-
führer verfolgt seine Beschwerde weiter. 
 
Der Entscheidung liegen im Wesentlichen folgende Erwägungen zu Grunde: 

Das Bundesverfassungsgericht bleibt grundsätzlich auch nach der Auflösung 
eines Bundestages oder dem regulären Ablauf einer Wahlperiode befugt, die 
im Rahmen einer zulässigen Wahlprüfungsbeschwerde erhobenen Rügen der 
Verfassungswidrigkeit von Wahlrechtsnormen und wichtige wahlrechtliche 
Zweifelsfragen zu prüfen. Nach Ablauf einer Wahlperiode kann ein öffent-
liches Interesse an einer Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts über 
die Verfassungsgemäßheit von Wahlrechtsnormen und die Anwendung des gelten-
den Wahlrechts bestehen, soweit ein möglicher Wahlfehler über den Einzel-
fall hinaus grundsätzliche Bedeutung hat.  
 
Ein öffentliches Interesse an einer Sachentscheidung nach Ablauf der Wahl-
periode besteht nicht, soweit eine Wahlprüfungsbeschwerde von Anfang an 
unzulässig ist oder wenn das Bundesverfassungsgericht bereits in anderem 
Zusammenhang die Verfassungsmäßigkeit oder Verfassungswidrigkeit der ange-
griffenen Vorschrift oder vom Beschwerdeführer aufgeworfene wahlrechtliche 
Zweifelsfragen geklärt und der Beschwerdeführer keine Gesichtspunkte vorge-
tragen hat, die Anlass zu einer abweichenden Beurteilung geben könnten. 
Gleiches gilt, wenn der gerügte Mangel durch Änderung der Vorschrift 
zwischenzeitlich behoben wurde oder die Vorschrift in einem engen sach-
lichen Zusammenhang mit Normen steht, deren Verfassungswidrigkeit das 
Bundesverfassungsgericht bereits festgestellt hat. Ein öffentliches Sach-
entscheidungsinteresse kann auch entfallen, wenn der Deutsche Bundestag 
einen vom Beschwerdeführer gerügten Verstoß gegen eine Wahlrechtsnorm 
bereits im Einspruchsverfahren festgestellt hat.  
 
Das öffentliche Interesse steht einer Beendigung des Verfahrens ohne Ent-
scheidung zur Sache nicht entgegen, weil die vom Beschwerdeführer erhobenen 
Rügen zum Teil schon deshalb unzulässig sind, weil sie den Begründungs-
anforderungen nicht genügen. Soweit der Beschwerdeführer die Altersgrenze 
für das aktive Wahlrecht als verfassungswidrig rügt, die Möglichkeit eines 
Wahlfehlers aufgrund von Zeitungs- und Magazinbeilagen geltend macht und 
Meinungsumfragen vor der Wahl als verfassungswidrig beanstandet, genügt 
sein pauschales Vorbringen nicht den Begründungsanforderungen. Auch hat der 
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Beschwerdeführer einen Wahlfehler aufgrund einer wegen Verstoßes gegen die 
Rechenschaftspflicht unzulässig finanzierten Wahlwerbung durch die FDP 
nicht hinreichend substantiiert dargelegt.  
 
An der Rüge des Beschwerdeführers, dass die Entstehung von Überhangmandaten 
und die Berücksichtigung der Zweitstimmen von Wählern, die in zwei Berliner 
Wahlkreisen mit ihrer Erststimme der jeweiligen Wahlkreiskandidatin der PDS 
zu einem Mandat verholfen haben, mit ihrer Zweitstimme jedoch für eine an-
dere Landesliste gestimmt haben (so genannte Berliner Zweitstimmen), die 
Gleichheit der Wahl verletzen, besteht aufgrund der Entscheidung des Senats 
zum so genannten negativen Stimmgewicht kein öffentliches Interesse mehr an 
der Weiterführung des Wahlprüfungsverfahrens. Das Bundesverfassungsgericht 
hat dem Gesetzgeber aufgegeben, den Regelungskomplex, der zum Auftreten des 
so genannten negativen Stimmgewichts führen kann, bis spätestens zum 30. 
Juni 2011 zu ändern, damit der Deutsche Bundestag in Zukunft aufgrund eines 
in Einklang mit der Verfassung stehenden Gesetzes gewählt werden kann. Im 
Hinblick darauf, dass der genannte Effekt untrennbar mit den Überhang-
mandaten und der Möglichkeit von Listenverbindungen zusammenhängt, kann 
eine Neuregelung beim Entstehen der Überhangmandate oder bei der Ver-
rechnung von Direktmandaten mit den Zweitstimmenmandaten oder auch bei der 
Möglichkeit von Listenverbindungen ansetzen. Die vom Beschwerdeführer 
aufgeworfene Frage der Verfassungswidrigkeit von Überhangmandaten wird sich 
nach einer Neuregelung nicht mehr in der gleichen Weise stellen. Ob und 
inwieweit die Mandatsverteilung im Deutschen Bundestag mit der Verfassung 
vereinbar ist, lässt sich nur unter Würdigung des Zusammenspiels der ver-
schiedenen Wahlrechtsnormen und mit Blick auf das vom Gesetzgeber gewählte 
Wahlsystem beurteilen. Gleiches gilt für die Frage, ob durch das "Splitten" 
von Erst- und Zweitstimme ein doppelter Stimmerfolg erzielt werden kann, 
wenn die für politische Parteien abgegebenen Zweitstimmen diesen zu Listen-
plätzen verhelfen, obwohl die Erststimmen der Wähler schon zur Zuteilung 
eines Bundestagssitzes geführt haben, der nicht im Wege des Verhältnis-
ausgleichs verrechnet werden kann. 
 
Soweit der Beschwerdeführer eine rechtswidrige Datennutzung seitens der CDU 
für Wahlkampfzwecke rügt, besteht kein öffentliches Sachentscheidungs-
interesse, weil der Deutsche Bundestag bereits im Einspruchsverfahren fest-
gestellt hat, dass die Übermittlung der Daten aller Wahlberechtigten der 
betreffenden Wahlkreise seitens der Stadt Köln an die CDU rechtswidrig war. 
Der nordrhein-westfälische Landesgesetzgeber hat dies inzwischen auch durch 
eine Gesetzesänderung klargestellt. Ob und inwieweit die Übermittlung der 
Daten aller Wahlberechtigten in der Vergangenheit einen erheblichen Wahl-
fehler begründen konnte, bedarf daher keiner Entscheidung mehr.  
 
Die verbleibenden Rügen des Beschwerdeführers betreffen Wahlrechtsnormen, 
deren Verfassungsmäßigkeit das Bundesverfassungsgericht bereits fest-
gestellt, und wahlrechtliche Zweifelsfragen, die das Bundesverfassungs-
gericht schon entschieden hat. Der Beschwerdeführer hat diesbezüglich keine 
Gesichtspunkte vorgetragen, die Anlass zu einer anderweitigen Beurteilung 
geben könnten. 
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Entscheidungen des 
Bundesverwaltungsgerichts 

Zustimmung zur Kündigung einer Arbeit-
nehmerin während der Elternzeit wegen 

Betriebsstilllegung 

Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig hat heute entschieden, dass die für den 
Arbeitsschutz zuständige Behörde dem Antrag auf Zulassung der Kündigung eines in 
Elternzeit befindlichen Arbeitnehmers in aller Regel stattgeben muss, wenn der Betrieb 
stillgelegt worden ist. 

Die Arbeitnehmerin erklärte im Dezember 2006 gegenüber ihrem Arbeitgeber, einer 
Aktiengesellschaft, dass sie im Januar 2007 ein Kind erwarte und nach Beendigung des 
Mutterschutzes drei Jahre Elternzeit in Anspruch nehme. Ende 2006 stellte die Firma den 
Geschäftsbetrieb ein. Anfang 2007 wurde das Insolvenzverfahren eröffnet. Im 
Februar 2007 beantragte der Insolvenzverwalter, die ordentliche Kündigung des 
Arbeitsverhältnisses für zulässig zu erklären. Im April 2007 genehmigte der beklagte 
Freistaat Bayern die Kündigung mit der Einschränkung, sie dürfe erst zum Ende der 
Elternzeit oder frühestens zum Zeitpunkt der Löschung der Aktiengesellschaft im 
Handelsregister wirksam werden. 

Die hiergegen gerichtete Klage hat das Verwaltungsgericht München abgewiesen. Die 
Ermessensentscheidung des Beklagten, die Kündigung (nach § 18 Abs. 1 des 
Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetzes - BEEG -1)) nur eingeschränkt zuzulassen, sei 
nicht zu beanstanden. Die Erwägung der Behörde, der beigeladenen Arbeitnehmerin 
während der Elternzeit eine beitragsfreie Weiterversicherung in der gesetzlichen 
Krankenversicherung zu ermöglichen, sei rechtmäßig. 

Das Bundesverwaltungsgericht hat die Entscheidung des Verwaltungsgerichts aufgehoben 
und den Beklagten verpflichtet, die Kündigung uneingeschränkt zuzulassen. Bei der 
dauerhaften Stilllegung eines Betriebs liegt ein besonderer Fall im Sinne des 
Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetzes vor, der die Arbeitsschutzbehörden ermächtigt, 
der Kündigung von Arbeitnehmern in Elternzeit zuzustimmen. Der Beklagte hat sein 
Ermessen hier fehlerhaft ausgeübt. Das Verbot der Kündigung während der Elternzeit 
dient dem Schutz vor Verlust des Arbeitsplatzes und nicht dem Interesse an einer 
beitragsfreien Weiterversicherung in der gesetzlichen Krankenversicherung. 

1) § 18 Abs. 1 BEEG lautet: "Der Arbeitgeber darf das Arbeitsverhältnis ab dem 
Zeitpunkt, von dem an Elternzeit verlangt worden ist, höchstens jedoch acht Wochen vor 
Beginn der Elternzeit, und während der Elternzeit nicht kündigen. In besonderen Fällen 
kann ausnahmsweise eine Kündigung für zulässig erklärt werden. Die Zulässigkeits-
erklärung erfolgt durch die für den Arbeitsschutz zuständige oberste Landesbehörde oder 
die von ihr bestimmte Stelle. …" 
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Kein Waffenschein für Extremisten 

Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig hat entschieden, dass verfassungsfeindliche 
Aktivitäten der Erteilung eines Waffenscheins regelmäßig auch dann entgegenstehen, 
wenn diese Aktivitäten im Rahmen der Mitgliedschaft in einer nicht verbotenen Partei 
ausgeübt werden. Es hat den Rechtsstreit zur weiteren Aufklärung des Sachverhalts an 
die Vorinstanz zurückverwiesen. 

Der Kläger des vorliegenden Rechtsstreits ist Mitglied der Deutschen Volksunion (DVU) 
und war bis vor kurzem deren Vorsitzender. Er besitzt seit Jahrzehnten zu seinem Schutz 
eine Waffe. Der zuletzt im Jahre 2005 gestellte Antrag auf Verlängerung des Waffen-
scheins wurde unter Hinweis auf die mittlerweile verschärften Anforderungen abgelehnt. 
Nach dem 2002 neu gefassten Waffengesetz besitzt die erforderliche Zuverlässigkeit in 
der Regel nicht, wer einzeln oder als Mitglied einer Vereinigung näher bezeichnete 
verfassungsfeindliche Bestrebungen verfolgt oder unterstützt. 

Auf die gegen die Ablehnung erhobene Klage verpflichtete der Bayerische Verwaltungs-
gerichtshof die Behörde zur erneuten Erteilung des Waffenscheins. Er begründete dies 
mit dem so genannten Parteienprivileg, nach dem eine politische Partei ausschließlich 
vom Bundesverfassungsgericht für verfassungswidrig erklärt werden kann und bis dahin 
in ihrer Entfaltung nicht behindert werden darf. 

Das Bundesverwaltungsgericht hob dieses Urteil jetzt auf. Zwar erstreckt sich das 
Parteienprivileg auch auf die parteioffizielle Tätigkeit der Funktionäre und Anhänger einer 
Partei, solange diese mit allgemein erlaubten Mitteln arbeiten. Daraus folgt grundsätzlich, 
dass an den Gebrauch dieser Freiheit auch in anderen Rechtsbereichen keine nachteiligen 
Folgen geknüpft werden dürfen. Dieser Grundsatz gilt aber nicht schrankenlos. Wegen 
der extremen Gefährlichkeit des Umgangs mit Waffen ist der Staat verfassungsrechtlich 
gehalten, die Allgemeinheit vor unzuverlässigen Waffenbesitzern wirksam zu schützen. 
Für diese Schutzpflicht macht es keinen wesentlichen Unterschied, ob verfassungs-
feindliche Bestrebungen, die nach der plausiblen Einschätzung des Gesetzgebers 
regelmäßig die Unzuverlässigkeit begründen, innerhalb oder außerhalb einer politischen 
Partei verfolgt werden. 

Mit dieser Grundsatzentscheidung ist die konkrete Frage, ob der Waffenschein des 
Klägers zu verlängern ist, nicht beantwortet. Zum einen steht bislang nicht fest, ob die 
von ihm innerhalb der DVU verfolgten Bestrebungen gegen die verfassungsmäßige 
Ordnung verstoßen. Zum anderen bleibt zu klären, ob ein langjähriger beanstandungs-
freier Waffenbesitz die etwaige Vermutung der Unzuverlässigkeit widerlegt. Da das 
Bundesverwaltungsgericht diese Feststellungen nicht selbst treffen konnte, hat es die 
Sache an den Bayerischen Verwaltungsgerichtshof zurückverwiesen. 
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Bescheide über die Zuteilung von Emissions-
zertifikaten müssen der Öffentlichkeit nur 
eingeschränkt zugänglich gemacht werden 

Das Umweltinformationsgesetz gibt keinen Anspruch auf unbeschränkten Zugang zu 
Bescheiden, durch die einem Unternehmen nach dem Treibhausgas-Emissionshandels-
gesetz Berechtigungen zur Emission von Kohlendioxid erteilt worden sind. Das hat das 
Bundesverwaltungsgericht in Leipzig heute entschieden. 

Sowohl die Klägerin als auch die beiden Beigeladenen sind Unternehmen der Glas-
industrie. Sie benötigen auf der Grundlage des Treibhausgas-Emissionshandelsgesetzes 
für die Emission von Kohlendioxid Berechtigungen, die das beklagte Umweltbundesamt 
ihnen auf der Grundlage des Zuteilungsgesetzes 2007 für den Zeitraum 2005 bis 2007 in 
bestimmten Umfang zugeteilt hat. Gestützt auf das Umweltinformationsgesetz begehrte 
die Klägerin von dem beklagten Umweltbundesamt erfolglos bestimmte Angaben aus den 
Zuteilungsbescheiden, die die beiden Beigeladenen erhalten haben. Ihre Klage hatte im 
Berufungsverfahren zum Teil Erfolg. Das Oberverwaltungsgericht hat einen Informations-
anspruch insbesondere insoweit angenommen, als die zu Gunsten der Beigeladenen 
ergangenen Bescheide Angaben darüber enthalten, welche Gesamtmenge an Kohlen-
dioxid die Anlagen der Beigeladenen jährlich emittiert haben und in welchem Umfang 
ihnen Emissionsberechtigungen zugeteilt worden sind. Wegen weiterer Angaben aus den 
Bescheiden hat das Oberverwaltungsgericht hingegen angenommen, sie ließen für die 
Klägerin Rückschlüsse auf betriebliche Daten der beigeladenen Unternehmen zu, die zu 
deren Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen gehörten und deshalb einem Informations-
anspruch entzogen seien. 

Das Bundesverwaltungsgericht hat das Urteil des Oberverwaltungsgerichts weitgehend 
bestätigt: Die Klägerin habe ihren Antrag nicht offensichtlich missbräuchlich gestellt. Das 
Oberverwaltungsgericht habe nicht feststellen können, dass das Auskunftsbegehren allein 
dem Versuch der Industriespionage diene und mit ihm ausschließlich zweckfremde, nicht 
umweltbezogene Eigeninteressen verfolgt würden. Die Zuteilungsbescheide enthielten 
Umweltinformationen im Sinne des Umweltinformationsgesetzes, bei denen es sich 
jedoch weithin um Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse der Beigeladenen handele. Auf 
diesen Ablehnungsgrund könne das beklagte Umweltbundesamt sich nach dem 
Umweltinformationsgesetz nur insoweit nicht berufen, als es um Emissionen in die 
Umwelt gehe. Darunter fielen jedoch nur Angaben über die Menge Kohlendioxid, die aus 
den Anlagen der Beigeladenen (etwa über einen Schornstein) in die Umwelt entlassen 
würden, nicht jedoch beispielsweise Angaben über anlageninterne Vorgänge, durch die 
Kohlendioxid verursacht werde. Anders als das Oberverwaltungsgericht hat das 
Bundesverwaltungsgericht allerdings auch Angaben zur Kapazität der Anlagen nicht zu 
den Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen gerechnet, weil die Kapazität einer Anlage 
regelmäßig in den Unterlagen dargestellt werden müsse, die bei einem 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsantrag der Öffentlichkeit durch Auslegung 
zugänglich zu machen seien. Insoweit fehle deshalb ein berechtigtes Interesse der 
Beigeladenen an der Geheimhaltung dieser Angaben. 
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Kein eigenständiges Aufenthaltsrecht des 
geschiedenen Ehegatten wegen nicht mit der 
Ehe zusammenhängender Verfolgungsgefahren 

Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig hat heute entschieden, dass ein eigenständiges 
Aufenthaltsrecht des Ehegatten im Falle einer Trennung der Eheleute vor Ablauf von zwei 
Jahren nicht auf Verfolgungsgefahren im Herkunftsland gestützt werden kann, die in 
keinem Zusammenhang mit der Ehe und deren Auflösung stehen. Der geschiedene 
Ehegatte muss derartige nicht ehebezogene Verfolgungsgefahren vielmehr im Rahmen 
eines Asylverfahrens bei dem hierfür zuständigen Bundesamt für Migration und 
Flüchtlinge (Bundesamt) geltend machen, um dann gegebenenfalls eine Aufenthalts-
erlaubnis aus humanitären Gründen zu erhalten. 

Der Entscheidung liegt der Fall eines 1978 geborenen aus Ägypten stammenden Klägers 
zugrunde, der 2004 zum Zweck der Eheschließung mit einer Deutschen einreiste. Er 
erhielt im November 2004 eine auf drei Jahre befristete Aufenthaltserlaubnis als 
Ehegatte. Nach Trennung der Eheleute im Dezember 2005 verkürzte die Ausländer-
behörde im Oktober 2006 gemäß § 7 Abs. 2 Satz 2 Aufenthaltsgesetz (AufenthG) die 
Gültigkeitsdauer der Aufenthaltserlaubnis und drohte dem Kläger die Abschiebung nach 
Ägypten an. Demgegenüber machte der Kläger geltend, er sei im Frühjahr 2006 vom 
moslemischen zum christlichen Glauben konvertiert und befürchte deswegen bei einer 
Rückkehr sowohl staatliche als auch private Verfolgung. Das Verwaltungsgericht hob den 
Bescheid auf, weil dem Kläger nach Beendigung der Ehe ein eigenständiges Aufenthalts-
recht wegen einer besonderen Härte zustehe. Denn er müsse als Konvertit in Ägypten 
Verfolgung aus religiösen Gründen befürchten. Der Verwaltungsgerichtshof Mannheim hat 
dagegen die Klage abgewiesen. Er hat offen gelassen, ob § 31 Abs. 2 Satz 2 AufenthG 
alle oder nur solche Härten erfasst, die sich unmittelbar auf die Auflösung der ehelichen 
Lebensgemeinschaft zurückführen lassen. Jedenfalls seien zielstaatsbezogene, spezifisch 
asylrechtliche Abschiebungsverbote, wie sie der Kläger geltend mache, dem Asyl-
verfahren zugewiesen; sie gehörten nicht zum Prüfungsprogramm im ausländer-
rechtlichen Aufenthaltserlaubnisverfahren. 

Der 1. Senat des Bundesverwaltungsgerichts hat die dagegen gerichtete Revision des 
Klägers zurückgewiesen. Zur Begründung hat er ausgeführt: Dem Kläger steht im 
Hinblick auf die von ihm geltend gemachte Verfolgung wegen seines Übertritts zum 
Christentum ein Anspruch auf Verlängerung seiner bisherigen eheabhängigen Aufent-
haltserlaubnis als eigenständiges Aufenthaltsrecht nicht zu. Soweit nach der hier allein in 
Betracht kommenden ersten Alternative des § 31 Abs. 2 Satz 2 AufenthG eine besondere 
Härte insbesondere dann vorliegt, "wenn dem Ehegatten wegen der aus der Auflösung 
der Ehe erwachsenden Rückkehrverpflichtung eine erhebliche Beeinträchtigung seiner 
schutzwürdigen Belange droht", sind nach dem Sinn und Zweck der Regelung davon nur 
Beeinträchtigungen erfasst, die mit der Ehe und/oder ihrer Auflösung in Zusammenhang 
stehen. Die vom Kläger geltend gemachte Verfolgungsgefahr steht aber nicht in 
Zusammenhang mit der Eingehung oder Auflösung seiner Ehe, so dass eine besondere 
Härte im Sinne dieser Bestimmung nicht vorliegt. Da dem Kläger auch kein Aufenthalts-
recht aus anderen Gründen zusteht - insbesondere fehlt es für eine Aufenthaltserlaubnis 
aus humanitären Gründen nach § 25 Abs. 1 und 2 AufenthG an der hierfür erforderlichen 
Entscheidung des Bundesamts -, blieb die Revision ohne Erfolg. 



- aktuell 

„Selbstbeteiligung“ von Geiseln an den Kosten 
ihrer Befreiung 

Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig hat heute entschieden, dass Geiseln die Kosten 
ihrer Befreiung grundsätzlich erstatten müssen. 

Die Klägerin war im September 2003 auf einer Trekkingtour in Kolumbien - gemeinsam 
mit anderen Teilnehmern einer mehrköpfigen Reisegruppe unterschiedlicher 
Nationalitäten - von einer Rebellengruppe entführt worden. Nach intensiven Bemühungen 
des Auswärtigen Amtes, der Deutschen Botschaft in Bogota, kolumbianischer Behörden 
sowie verschiedener anderer internationaler Organisationen wurde die Klägerin Ende 
November 2003 - gemeinsam mit einer spanischen Geisel - freigelassen. Wie von den 
Entführern gefordert, wurden die Klägerin und die spanische Geisel von einem zivilen 
Hubschrauber nach Bogota gebracht, von wo aus die Klägerin ihren Rückflug nach 
Deutschland antrat. Das Auswärtige Amt hatte zuvor - ebenso wie die spanische 
Regierung - seine Zustimmung zur Übernahme der hälftigen Kosten für die Charter des 
Hubschraubers erteilt. 

Anfang 2004 forderte die beklagte Bundesrepublik Deutschland die Klägerin zur 
Erstattung dieser Kosten in Höhe von 12 640 € auf. Das Verwaltungsgericht gab der 
dagegen gerichteten Klage mit der Begründung statt, dass für Entführungsfälle weder im 
Konsulargesetz noch im Auslandskostengesetz eine Erstattungspflicht vorgesehen sei. 
Diese Lücke könne nur der Gesetzgeber schließen. Auf die Berufung der Beklagten hob 
das Oberverwaltungsgericht das Urteil auf und wies die Klage ab. Die Erstattungspflicht 
der Klägerin folge aus § 5 Konsulargesetz (KG), der entgegen der Auffassung des 
Verwaltungsgerichts weit auszulegen sei und auch Entführungsfälle erfasse. 

Das Bundesverwaltungsgericht hat die Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts 
bestätigt und die Revision der Klägerin zurückgewiesen. Der Klägerin sei durch die 
Zusage der anteiligen Kostenübernahme eine konsularische Hilfe zur Behebung einer 
Notlage im Sinne von § 5 Abs. 1 Satz 1 KG geleistet worden. Nach § 5 Abs. 5 Satz 1 KG 
sei der Empfänger der Hilfe zum Ersatz der Auslagen verpflichtet. Unter Auslagen seien 
dabei nicht nur die dem Hilfsbedürftigen unmittelbar zugewandten Sach- oder Geldmittel, 
sondern auch diejenigen finanziellen Mittel zu verstehen, die - wie hier die Kosten für den 
Hubschrauber - unmittelbar zur Behebung der Notlage bestimmt seien und zu diesem 
Zweck einem Dritten zugewandt würden. 

Die Entscheidung über die Rückforderung der Kosten liege in den Fällen des § 5 Abs. 5 
Satz 1 KG zwar nicht im behördlichen Ermessen. Bei der Festsetzung der Höhe des 
Erstattungsbetrags sei jedoch der Verhältnismäßigkeitsgrundsatz zu beachten. Dieser 
könne - je nach den Umständen des Einzelfalls - die Rückforderung nur eines Teils der 
Kosten oder in Ausnahmefällen auch den völligen Verzicht auf die Erstattung gebieten. 
Auch unter diesem Gesichtspunkt sei der angefochtene Bescheid nicht zu beanstanden, 
weil das Auswärtige Amt von vornherein nur einen Teil des entstandenen Aufwands 
geltend gemacht habe. 



- aktuell 

Nordrhein-westfälische Studienbeiträge sind 
rechtmäßig 

Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig hat heute in letzter Instanz die Klage der 
Studierendenschaft der Universität Paderborn abgewiesen, mit der diese in einem 
Musterprozess die Rückzahlung eines Semesterbeitrages in Höhe von 500 € durchsetzen 
wollte, den ihrer Ansicht nach die beklagte Universität ohne gültige Rechtsgrundlage für 
das Wintersemester 2006/2007 von einer Studentin der Wirtschaftswissenschaften 
erhoben hatte. 

Das am 1. April 2006 in Kraft getretene nordrhein-westfälische Studienbeitrags- und 
Hochschulabgabengesetz ermächtigt die Hochschulen des Landes, durch Beitragssatzung 
allgemeine Studienbeiträge von bis zu 500 € pro Semester zu erheben. Von dieser 
Ermächtigung hat die Universität Paderborn wie die meisten nordrhein-westfälischen 
Hochschulen unter Ausschöpfung des Höchstbetrages Gebrauch gemacht. Nach der 
Konzeption des Landesgesetzes soll die soziale Verträglichkeit der Beitragserhebung vor 
allem durch Studienbeitragsdarlehen sichergestellt werden, die alle Studierenden von der 
NRW.Bank erhalten können und die im Regelfall erst nach Abschluss des Studiums 
zurückgezahlt werden müssen. Die Darlehen werden mit einem variablen Zinssatz, in den 
nur die Kosten der Geldbeschaffung und die Verwaltungskosten eingehen, verzinst. Die 
Darlehenslast, die sich für die Studierenden unter Einrechnung einer darlehensweise 
gewährten Förderung nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz ergibt, wird auf 
einen Höchstbetrag von 1 000 € pro Semester und insgesamt 10 000 € begrenzt. Die 
Hochschulen müssen die vereinnahmten Studienbeiträge zweckgebunden verwenden, 
und zwar hauptsächlich für die Verbesserung der Lehre und der Studienbedingungen. 

Das Bundesverwaltungsgericht hat festgestellt, dass die landesrechtlichen Grundlagen 
der Studienbeitragserhebung mit Bundesrecht vereinbar sind. 

Sie verletzen nicht das aus Art. 12 Abs. 1 GG in Verbindung mit dem Gleichheitssatz des 
Art. 3 Abs. 1 GG und dem Sozialstaatsprinzip ableitbare Recht auf chancengleiche 
Teilhabe an den staatlichen Ausbildungsressourcen. Der nordrhein-westfälische Gesetz-
geber war sich der Problematik bewusst, dass allgemeinen Studienabgaben grundsätzlich 
eine abschreckende bzw. verdrängende Wirkung im Hinblick auf Studienberechtigte aus 
einkommensschwachen Bevölkerungsschichten und bildungsfernen Elternhäusern 
zukommen kann. Zur Vermeidung dieses Effekts hat er insbesondere den Anspruch auf 
Gewährung eines Studienbeitragsdarlehens vorgesehen. Zwar können sich nicht nur 
wegen der Rückzahlung der Darlehenssumme, sondern vor allem auch wegen der für das 
Darlehen zu zahlenden Zinsen beachtliche Belastungen für die betroffenen Studierenden 
ergeben. Das Recht auf chancengleiche Teilhabe an den staatlichen Ausbildungs-
ressourcen fordert jedoch nicht, dass Erschwernisse, die mit der Erhebung von Studien-
abgaben verbunden sind, durch soziale Begleitmaßnahmen vollständig kompensiert 
werden. Diese Maßnahmen müssen nur hinreichend sicher verhindern, dass die Abgaben-
erhebung zu unüberwindlichen sozialen Barrieren für die Aufnahme oder die Weiter-
führung eines Studiums bzw. zu einer sozialen Unverträglichkeit führt. Diesen 
Anforderungen werden die durch den nordrhein-westfälischen Landesgesetzgeber vorge-
sehenen Studienbeitragsdarlehen auch im Hinblick auf die Zinsregelung - noch - gerecht. 

Durch Art. 13 Abs. 2 Buchst c des Internationalen Paktes vom 19. Dezember 1966 über 
wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte (IPwskR) war der Landesgesetzgeber 
ebenfalls nicht an der (Wieder-) Einführung allgemeiner Studienabgaben gehindert. Nach 
dieser Bestimmung erkennen die Vertragsstaaten an, dass der Hochschulunterricht auf 
jede geeignete Weise, insbesondere durch allmähliche Einführung der Unentgeltlichkeit, 
jedermann gleichermaßen entsprechend seinen Fähigkeiten zugänglich gemacht werden 
muss. 



- aktuell 

Die Bestimmung ist darauf gerichtet, den chancengleichen Zugang zur Hochschulbildung 
unabhängig von der finanziellen Leistungsfähigkeit der (potentiellen) Studierenden auf 
jede geeignete Weise sicherzustellen. Auch wenn man zu Gunsten der Klägerin davon 
ausgeht, dass ein erreichter Standard bei der Sicherung des chancengleichen 
Hochschulzuganges im Wesentlichen erhalten bleiben muss, sind die nationalen 
Gesetzgeber jedenfalls nicht an systemwahrenden Veränderungen des status quo 
gehindert. Ihnen kommen dann im Gegenteil in diesem Rahmen beträchtliche Spielräume 
zu. Insbesondere ist die Unentgeltlichkeit des Hochschulunterrichts kein verbindlicher 
Selbstzweck des Art. 13 Abs. 2 Buchst c IPwskR. Sie hat vielmehr, obwohl sie als ein 
Mittel zur Erreichung des chancengleichen Hochschulzuganges besonders hervorgehoben 
wird, eine nur dienende Funktion. Wird sie als Mittel zur Erreichung des Zwecks der 
Regelung nicht eingesetzt, muss die Entgelterhebung sozialverträglich ausgestaltet sein. 
Es gilt mithin derselbe Maßstab, den das nationale Verfassungsrecht für die 
chancengleiche Teilhabe an den staatlichen Ausbilungsressourcen vorgibt. 



- aktuell 

Kein Aufenthaltsrecht nach terroristischen 
Aktivitäten in der Türkei 

Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig hat heute im Falle eines Aktivisten des 
"Kalifatstaats" entschieden, dass sein Aufenthaltsrecht erloschen ist und ihm keine 
Aufenthaltserlaubnis erteilt werden darf. 

Der Kläger, ein türkischer Staatsangehöriger, kam 1981 im Alter von 14 Jahren zu seinen 
Eltern nach Deutschland und erhielt 1992 eine unbefristete Aufenthaltserlaubnis. Aus der 
nach islamischem Ritus mit einer deutschen Staatsangehörigen geschlossenen Ehe sind 
drei Kinder hervorgegangen; die Ehe ist mittlerweile geschieden. 

Der Kläger wurde im Oktober 1998 in der Türkei festgenommen und im April 2000 vom 
türkischen Staatssicherheitsgericht Istanbul zu einer Freiheitsstrafe von zwölf Jahren und 
sechs Monaten verurteilt. Das Gericht ging davon aus, dass er einer - in Deutschland 
unter der Bezeichnung "Kalifatstaat" bekannten und seit Dezember 2001 verbotenen - 
bewaffneten terroristischen Organisation angehöre. Er sei dem Aufruf zu einem 
Selbstmordanschlag in der Türkei gefolgt und habe sich an dem Plan beteiligt, die Fatih-
Moschee in Istanbul zu besetzen und ein Flugzeug mit Sprengstoff während der Feiern 
des türkischen Nationalfeiertags auf das Atatürk-Mausoleum in Istanbul abstürzen zu 
lassen. 

Nach vorzeitiger Haftentlassung kehrte der Kläger im Dezember 2004 nach Deutschland 
zurück. Die Ausländerbehörde lehnte seinen Antrag auf Erteilung einer 
Aufenthaltserlaubnis zum Familiennachzug zu seinen Kindern ab. Seine Klage hatte vor 
dem Oberverwaltungsgericht keinen Erfolg. Es ist davon ausgegangen, dass die dem 
Kläger 1992 erteilte unbefristete Aufenthaltserlaubnis durch seinen Aufenthalt in der 
Türkei erloschen sei. Auch sein Aufenthaltsrecht aus Art. 7 des Beschlusses Nr. 1/80 des 
Assoziationsrats EWG-Türkei (ARB 1/80) habe er verloren, weil er das Bundesgebiet für 
einen nicht unerheblichen Zeitraum ohne berechtigte Gründe verlassen habe. Eine neue 
Aufenthaltserlaubnis dürfe ihm nicht erteilt werden, weil er einer Vereinigung angehört 
habe, die den Terrorismus unterstütze. 

Der 1. Senat des Bundesverwaltungsgerichts hat die dagegen gerichtete Revision des 
Klägers zurückgewiesen. Zur Begründung hat er ausgeführt: Das Verschlechterungs-
verbot des Art. 13 ARB 1/80 steht dem Erlöschen der Aufenthaltserlaubnis nicht 
entgegen, da die Änderungen bei den Erlöschensgründen durch das Ausländergesetz von 
1990 sich nicht zum Nachteil des Klägers auswirken. Auch das assoziationsrechtliche 
Aufenthaltsrecht ist verloren gegangen, weil sich der Kläger für seine über sechsjährige 
Abwesenheit während der Haft in der Türkei nicht auf berechtigte Gründe berufen kann. 
Denn der Kläger ist nach den Feststellungen des Berufungsgerichts in der Absicht in die 
Türkei ausgereist, dort eine gegen den türkischen Staat gerichtete Straftat zu begehen. 
Er musste von vornherein für den Fall der Entdeckung mit einer langjährigen 
Freiheitsstrafe rechnen. Die Zeit des Aufenthalts in einer türkischen Haftanstalt, die der 
Ahndung seiner Straftat diente, kann assoziationsrechtlich nicht als von berechtigten 
Gründen getragen angesehen werden. Zudem ist im hier vorliegenden Fall die Berufung 
des Klägers auf die Rechtsposition des Art. 7 ARB 1/80 missbräuchlich. Dem Begehren 
des Klägers auf Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis steht der zwingende 
Versagungsgrund des § 5 Abs. 4 i.V.m. § 54 Nr. 5 Aufenthaltsgesetz entgegen. Die 
Würdigung des Berufungsgerichts, der Kläger habe einer Vereinigung angehört, die den 
Terrorismus unterstützt, ist nicht zu beanstanden. Gleiches gilt für die Annahme des 
Berufungsgerichts, dass der Kläger nach wie vor gefährlich ist, weil er bereit war, sein 
Leben für den "Kalifatstaat" einzusetzen und sich von seiner Tat und den Zielen dieser 
Organisation bis heute nicht distanziert hat. 



- aktuell 

Versagung des Ehegattennachzugs bei 
fehlender Sicherung des Lebensunterhalts 

Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig hat heute entschieden, dass die Ausländer-
behörde einer türkischen Staatsangehörigen die Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis zum 
Nachzug zu ihrem Ehemann zu Recht verweigert hat, weil ihr Lebensunterhalt in 
Deutschland nicht gesichert ist. 

Der Entscheidung lag der Fall einer 53-jährigen türkischen Staatsangehörigen zugrunde, 
deren Ehemann - ebenso wie die sechs gemeinsamen Kinder - in Deutschland lebt. Der 
Ehemann war 1990 nach Deutschland eingereist, hatte sich nach erfolglosem Abschluss 
eines Asylverfahrens von der Klägerin scheiden lassen und eine deutsche 
Staatsangehörige geheiratet. In der Folgezeit waren seine Kinder zu ihm nach 
Deutschland gezogen. 1997 wurde seine Ehe mit der Deutschen geschieden, 1998 
heiratete er erneut seine frühere Ehefrau - die Klägerin. Diese war bereits 1995 in das 
Bundesgebiet eingereist. Nach erfolglosem Abschluss ihres Asylverfahrens begab sie sich 
im Februar 2004 wieder in die Türkei und kehrte im September 2004 mit einem für drei 
Monate gültigen Visum zum Ehegattennachzug nach Deutschland zurück. Seit ihrer 
Einreise verfügen sie und ihr Ehemann über kein hinreichendes Erwerbseinkommen 
mehr. Die Ausländerbehörde lehnte daraufhin den Antrag der Klägerin auf Erteilung einer 
Aufenthaltserlaubnis ab. 

Der 1. Senat des Bundesverwaltungsgerichts hat entschieden, dass diese Ablehnung 
rechtmäßig ist. Bei der erstmaligen Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis zum 
Ehegattennachzug (§ 30 Abs. 1 Aufenthaltsgesetz) - um die es hier geht - besteht für die 
Ausländerbehörde kein Ermessen, wenn es am Erfordernis des gesicherten 
Lebensunterhalts fehlt. Eine Abweichung von dieser regelmäßig zu beachtenden 
Voraussetzung für die Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis (§ 5 Abs. 1 Nr. 1 
Aufenthaltsgesetz) ist im konkreten Fall auch nicht unter dem Gesichtspunkt des 
Schutzes von Ehe und Familie geboten. Die von der Vorinstanz aufgeworfene Frage, ob 
die Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts zu den Voraussetzungen eines 
Ausnahmefalles von der Regelausweisung wegen des Schutzes von Ehe, Familie und 
Privatleben (Art. 6 Grundgesetz, Art. 8 Europäische Menschenrechtskonvention) auch auf 
die Regelerteilungsvoraussetzungen einer Aufenthaltserlaubnis übertragbar ist, hat das 
Bundesverwaltungsgericht verneint. Unterschiede ergeben sich zum einen aus der nicht 
vergleichbaren Struktur der Vorschriften über die Begründung und Beendigung des 
Aufenthalts. Ferner ist von Bedeutung, dass der Nachzugswillige bei der erstmaligen 
Beantragung einer Aufenthaltserlaubnis regelmäßig noch kein vergleichbares Vertrauen 
in die Fortsetzung seiner ehelichen Lebensgemeinschaft in Deutschland entwickeln 
konnte wie ein Ausländer, der schon geraume Zeit rechtmäßig in Deutschland gelebt hat 
und dessen Aufenthalt nachträglich beendet werden soll. 



- aktuell 

Flüchtlingsschutz wegen religiöser Verfolgung 

Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig hat sich heute erstmals nach Inkrafttreten der 
europarechtlichen "Qualifikationsrichtlinie" mit den Voraussetzungen für eine Flüchtlings-
anerkennung aus religiösen Gründen beschäftigt. Das Verfahren betrifft eine 
evangelische Christin aus China. 

Die 1974 geborene Klägerin war in China Mitglied in einer amtlich nicht registrierten 
"Untergrundkirche". Diese Kirchen werden von den Behörden als illegal angesehen, weil 
sie sich einer staatlichen Kontrolle auch in Glaubensfragen entziehen. Nach den 
Feststellungen des Berufungsgerichts gibt es in China mindestens 30 Millionen Christen in 
Untergrundkirchen. Die Klägerin wurde wiederholt bei der Teilnahme an Gottesdiensten 
beobachtet und verlor daraufhin u.a. ihre Stelle als Lehrerin an einer staatlichen Schule. 
2001 kam sie nach Deutschland, wo sie inzwischen aktives Mitglied in einer 
Unterorganisation der weltweit agierenden "Bread of Life Christian Church" ist. 

In Deutschland beantragte die Klägerin ihre Anerkennung als Asylberechtigte und als 
Flüchtling. Der Antrag hatte beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge keinen Erfolg. 
Anders als das Verwaltungsgericht hat das Berufungsgericht - der Verwaltungsgerichtshof 
Kassel - der Klage stattgegeben. Die Klägerin müsse jedenfalls wegen ihrer religiösen 
Betätigung in Deutschland bei einer Rückkehr nach China mit Verfolgung rechnen. Als 
mittlerweile führendes Mitglied einer chinesischen Untergrundkirche könne sie zu einer 
mehrjährigen Freiheitsstrafe verurteilt werden. 

Der 10. Senat des Bundesverwaltungsgerichts hat das Berufungsurteil aufgehoben und 
die Sache zur weiteren Aufklärung an das Berufungsgericht zurückverwiesen, weil das 
Gericht seine Gefährdungsprognose auf einer unzureichenden Tatsachengrundlage 
getroffen hat. Die Annahme, dass die Klägerin wegen ihrer religiösen Aktivitäten in 
Deutschland mit einer Freiheitsstrafe in China rechnen müsse, ist durch die vom 
Berufungsgericht angeführten Erkenntnismittel nicht hinreichend belegt. Zugleich hat das 
Bundesverwaltungsgericht zum rechtlichen Maßstab für eine Flüchtlingsanerkennung 
wegen Verfolgung aus religiösen Gründen ausgeführt: Geht es - wie hier - um die 
Bewertung einer bereits getätigten Glaubensausübung, ist zu prüfen, ob diese bei einer 
Rückkehr zu einer Gefahr für Leib, Leben oder körperliche Freiheit führt. Sollte die 
weitere Aufklärung ergeben, dass die Gefahr einer Bestrafung wegen der 
Auslandsaktivitäten nicht besteht, käme eine Flüchtlingsanerkennung auch in Betracht, 
wenn die Klägerin bei Rückkehr in ihr Heimatland durch die dort herrschenden 
Restriktionen so schwerwiegend an der Ausübung ihres Glaubens gehindert wäre, dass 
dadurch ihr Recht auf Religionsfreiheit in seinem Kern verletzt würde. Ob hierunter wie 
beim Asylrecht nur das sog. religiöse Existenzminimum fällt, also die Glaubensbetätigung 
im privaten und nachbarschaftlich-kommunikativen Bereich, oder ob und unter welchen 
Voraussetzungen beim Flüchtlingsschutz unter Geltung der Qualifikationsrichtlinie 
darüber hinaus auch religiöse Betätigungen in der Öffentlichkeit erfasst werden, stellt 
eine europarechtliche Zweifelsfrage dar. Diese kann letztlich nur vom Gerichtshof der 
Europäischen Gemeinschaften (EuGH) geklärt werden. Wegen der beanstandeten 
unzureichenden Aufklärung des Berufungsgerichts konnte das Bundesverwaltungsgericht 
im vorliegenden Fall den EuGH nicht anrufen. 



- aktuell 

Flüchtlingsanerkennung wegen Ausbürgerung 

Die Ausbürgerung eines Ausländers durch den Heimatstaat kann seine Anerkennung als 
Flüchtling nur rechtfertigen, wenn sie aus asylerheblichen Gründen erfolgt. Eine 
Ausbürgerung aus rein ordnungsrechtlichen Gründen, etwa weil der Betreffende 
bestimmten Meldepflichten oder seiner Wehrpflicht nicht nachgekommen ist, genügt 
hierfür nicht. Das hat der 10. Senat des Bundesverwaltungsgerichts in Leipzig 
anknüpfend an seine bisherige Rechtsprechung entschieden. 

Der Entscheidung lag der Asylantrag einer 38-jährigen aus Aserbaidschan stammenden 
Frau und ihres 14-jährigen Sohnes zugrunde. Beide sind dem Urteil des 
Oberverwaltungsgerichts (OVG) Greifswald zufolge von Aserbaidschan mit Inkrafttreten 
des dortigen Staatsangehörigkeitsgesetzes von 1998 wegen ihrer armenischen 
Volkszugehörigkeit jedenfalls de facto ausgebürgert worden. Das begründe ihre 
Flüchtlingseigenschaft, auch wenn sie als Staatenlose anschließend zehn Jahre in 
Russland gelebt hätten. Ihr dortiger Aufenthalt sei nämlich illegal gewesen. 

Das Bundesverwaltungsgericht hat die Entscheidung aufgehoben und den Rechtsstreit an 
das OVG zurückverwiesen. Denn das OVG ist rechtsfehlerhaft zu der Auffassung gelangt, 
dass die Ausbürgerung der Kläger aus asylerheblichen Gründen - wegen ihrer 
armenischen Volkszugehörigkeit - erfolgt sein soll. In der aufgehobenen Entscheidung 
wird ausgeführt, dass der Klägerin der Verlust ihrer aserbaidschanischen 
Staatsangehörigkeit schon aufgrund ihrer Ausreise nach Russland im Jahr 1992 und der 
Unterlassung einer nach dem Staatsangehörigkeitsgesetz von 1991 vorgeschriebenen 
Meldung bei der Auslandsvertretung ihres Heimatlandes "vorgehalten werden kann". 
Sollte Aserbaidschan die Kläger aber allein wegen der Verletzung gesetzlich 
vorgeschriebener Meldepflichten ausgebürgert haben, hätten sie bereits hierdurch ihre 
Staatsangehörigkeit aus nicht asylerheblichen Gründen verloren. Dies wird das OVG noch 
zu klären haben. Gegebenenfalls käme es dann auf die Praxis bei der Anwendung des 
Staatsangehörigkeitsgesetzes von 1998 nicht mehr an. 

Das Bundesverwaltungsgericht hat weiter beanstandet, dass das OVG Aserbaidschan und 
nicht Russland als Land des gewöhnlichen Aufenthalts der Kläger angesehen hat, auf das 
bei der Flüchtlingsanerkennung von Staatenlosen abzustellen wäre. Darauf käme es an, 
wenn die Kläger die Staatsangehörigkeit Aserbaidschans aus nicht asylerheblichen 
Gründen verloren hätten. Grundsätzlich ist der Staat maßgeblich, in dem der Staatenlose 
vor der Einreise nach Deutschland gelebt hat. Dies war hier Russland. Ein rechtmäßiger 
Aufenthalt ist entgegen der Ansicht des OVG nicht erforderlich. Vielmehr reicht es aus, 
dass die Kläger in Russland ihren neuen Lebensmittelpunkt gefunden haben, ohne dass 
die russischen Behörden aufenthaltsbeendende Maßnahmen eingeleitet haben. 



- aktuell 

Entziehung der Fahrerlaubnis bei täglichem 
oder nahezu täglichem Cannabiskonsum 

Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig hat heute entschieden, dass bei täglichem oder 
nahezu täglichem Cannabiskonsum die Fahrerlaubnis wegen fehlender Fahreignung zu 
entziehen ist. 

Der Kläger war im Februar 2005 bei einer Verkehrskontrolle aufgefallen; gegenüber den 
Polizeibeamten gab er an, seit etwa einem halben bis dreiviertel Jahr nahezu täglich 
Cannabis zu konsumieren. Daraufhin wurde ihm die Fahrerlaubnis entzogen. Hiergegen 
wandte sich der Kläger mit der Begründung, es hätte erst durch Einholung eines 
medizinisch-psychologischen Gutachtens geklärt werden müssen, ob ihm die Fahreignung 
fehle. Seine Klage blieb in den Vorinstanzen ohne Erfolg. 

Das Bundesverwaltungsgericht hat auch die Revision des Klägers zurückgewiesen. 
Gemäß § 3 Abs. 1 des Straßenverkehrgesetzes und § 46 Abs. 1 der Fahrerlaubnis-
Verordnung ist die Fahrerlaubnis zu entziehen, wenn sich deren Inhaber als ungeeignet 
zum Führen von Kraftfahrzeugen erweist. Nach Nr. 9.2.1 der Anlage 4 zur Fahrerlaubnis-
Verordnung fehlt die Eignung zum Führen von Kraftfahrzeugen bei regelmäßiger 
Einnahme von Cannabis. Das Bundesverwaltungsgericht hat auch mit Blick auf die 
Begutachtungs-Leitlinien zur Kraftfahreignung entschieden, dass ein regelmäßiger 
Cannabiskonsum im Sinne dieser Regelung jedenfalls bei täglicher oder nahezu täglicher 
Einnahme von Cannabis vorliegt. Diese Voraussetzung war nach den Feststellungen des 
Berufungsgerichts beim Kläger erfüllt. 



- aktuell 

Filmabgabe in bisheriger Form verfassungs-
widrig 

Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig hat sich mit den Klagen von neun 
Kinobetreibern befasst, die sich gegen die Heranziehung zur Filmabgabe durch die 
Filmförderanstalt (FFA) des Bundes gewandt hatten. Die FFA, eine Anstalt des 
öffentlichen Rechts, hat nach dem Filmförderungsgesetz die Aufgabe, den deutschen Film 
durch Beihilfen an die Produzenten von Filmen zu fördern. Zur Finanzierung ihrer 
Tätigkeit zieht sie die Kinobetreiber und die Unternehmen der Videowirtschaft durch 
Bescheid zu der sog. Filmabgabe heran. Darüber hinaus schließt sie aufgrund einer 
entsprechenden Ermächtigung im Filmförderungsgesetz mit den öffentlich-rechtlichen 
und den privaten Fernsehveranstaltern Verträge mit mehrjähriger Dauer, in denen diese 
sich zur Leistung von weiteren Finanzmitteln verpflichten. 

Das Bundesverwaltungsgericht hält die Erhebung der Filmabgabe in ihrer derzeitigen 
Form für verfassungswidrig. Es geht - insoweit in Übereinstimmung mit dem Gesetzgeber 
- davon aus, dass es gerechtfertigt ist, sowohl die Kinobetreiber und die Unternehmen 
der Videowirtschaft als auch die Fernsehveranstalter an den Kosten der Filmförderung zu 
beteiligen. Denn auch die Fernsehveranstalter ziehen ebenso wie die Kinobetreiber und 
die Unternehmen der Videowirtschaft aus der Verwertung von Filmen wirtschaftlichen 
Nutzen, der durch die Tätigkeit der FFA gefördert wird. Wird - wie im Filmförderungs-
gesetz - eine gesellschaftlich homogene Gruppe wegen eines ihr entstehenden 
Gruppennutzens mit einer Sonderabgabe belegt, so verlangt allerdings der 
verfassungsrechtliche Grundsatz der Abgabengerechtigkeit (Art. 3 Abs. 1 GG), dass 
grundsätzlich alle Angehörigen der Gruppe nach einem vorteilsgerechten Maßstab zur 
Leistung der Abgabe herangezogen werden. Dies ist dann nicht hinreichend 
gewährleistet, wenn bestimmte Gruppenangehörige - wie hier die Fernsehveranstalter - 
ihren Kostenbeitrag und dessen Höhe frei aushandeln können. Es ist daher zur Wahrung 
der Abgabengerechtigkeit grundsätzlich erforderlich, dass die Fernsehveranstalter vom 
Gesetzgeber in die Abgabepflicht einbezogen werden und für sie überdies auch der 
Maßstab ihrer Kostenbeteiligung gesetzlich festgelegt wird. Sollen die Fernseh-
veranstalter weiterhin auf vertraglicher Grundlage herangezogen werden, bedarf es 
ebenfalls der gesetzlichen Festlegung von Kriterien für den Umfang ihrer Kosten-
beteiligung. Hier fehlt es im Gesetz an jeglicher Festlegung solcher Kriterien. 

Aufgrund dieser Erwägungen hat das Bundesverwaltungsgericht die Verfahren ausgesetzt 
und das Bundesverfassungsgericht angerufen, welches nunmehr über die 
Verfassungsmäßigkeit der Erhebung der Filmabgabe zu entscheiden haben wird. 



- aktuell 

Mangelhafte Regelung der Höchstaltersgrenze 
für Lehrerlaufbahnen in NRW 

Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig hat über mehrere Verfahren von angestellten 
Lehrern entschieden, die ihre Übernahme in ein Beamtenverhältnis auf Probe im 
Schuldienst des Landes Nordrhein-Westfalen anstreben. Das beklagte Bundesland hat 
eine Verbeamtung abgelehnt, weil die Kläger bei ihrer Einstellung die laufbahnrechtliche 
Höchstaltersgrenze von 35 Jahren überschritten hatten. Die Klagen der Lehrer sind vor 
dem Verwaltungsgericht und dem Oberverwaltungsgericht erfolglos geblieben. Mit der 
Revision haben die Kläger geltend gemacht, die Höchstaltersgrenze verstoße gegen 
Verfassungsrecht und gegen das im Jahr 2006 in Kraft getretene Allgemeine 
Gleichbehandlungsgesetz; die Höchstaltersgrenze bedeute eine Diskriminierung wegen 
des Alters. Außerdem haben sie gerügt, dass das beklagte Land durch verschiedene 
Verwaltungserlasse bei bestimmten Bewerbergruppen mit Mangelfächern Über-
schreitungen der Höchstaltersgrenze ermöglicht habe. 

Das Bundesverwaltungsgericht hat die Urteile der Vorinstanzen aufgehoben und das 
beklagte Land zu einer erneuten Entscheidung über die Verbeamtung der Kläger unter 
Beachtung der Rechtsauffassung des Gerichts verpflichtet. Höchstaltersgrenzen für die 
Übernahme in ein Beamtenverhältnis seien grundsätzlich nicht zu beanstanden. Sie 
dienten der Herbeiführung eines angemessenen Verhältnisses zwischen der aktiven 
Dienstzeit als Beamter und den späteren Versorgungsansprüchen, einer ausgewogenen 
Altersstruktur in den Laufbahnen und der Absicherung des für das Berufsbeamtentum 
prägenden Lebenszeitprinzips. Eine Höchstaltersgrenze von 35 Jahren für die Einstellung 
in eine Lehrerlaufbahn sei ferner mit dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz 
vereinbar, weil sie legitimen Zielen diene und die Bewerber nicht unangemessen 
beeinträchtige. Mangelhaft sei jedoch die konkrete Ausgestaltung der hier maßgeblichen 
Höchstaltersgrenze durch die Laufbahnverordnung des beklagten Landes. Das führe zu 
ihrer Unwirksamkeit. Der vom Gesetzgeber zu einer Regelung der Laufbahn-
bestimmungen ermächtigte Verordnungsgeber müsse die wesentlichen Voraussetzungen 
für Überschreitungen der Altersgrenze selbst regeln und dürfe dies nicht 
voraussetzungslos der Verwaltung überlassen. Durch die an keine Vorgaben gebundene 
Ausnahmebefugnis in der Laufbahnverordnung habe er jedoch zugelassen, dass die 
Höchstaltersgrenze für Lehrerlaufbahnen in weitreichendem Umfang durch Verwaltungs-
erlasse und nicht mehr durch die Verordnung selbst bestimmt werde. Bei den 
Ausnahmen für Bewerbergruppen mit Mangelfächern sei zudem der für den Zugang zu 
jedem öffentlichen Amt entscheidende Leistungsgrundsatz außer Acht gelassen worden. 
Zusätzlich hat das Bundesverwaltungsgericht in einzelnen Fällen eine unzureichende 
Berücksichtigung von Kindererziehungszeiten, von Grundwehrdienstzeiten und von 
Schwerbehinderungen beanstandet. 



- aktuell 

Bezug von Sozialhilfe im Alter als Einbürgerungs-
hindernis 
 
Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig hat heute entschieden, unter welchen Voraus-
setzungen die Inanspruchnahme von Sozialhilfe (hier: Grundsicherung im Alter nach SGB 
XII wegen zu geringer Altersrente) der Einbürgerung eines Ausländers nach dem 
Staatsangehörigkeitsgesetz (§ 10 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 StAG*) entgegenstehen kann. 
 
Der 1942 geborene Kläger stammt aus dem Kosovo und ist im Dezember 1991 als Asyl-
bewerber in das Bundesgebiet eingereist. Er besitzt seit September 1994 eine unbe-
fristete Aufenthaltserlaubnis. Nach seiner Einreise war er überwiegend ohne Be-
schäftigung und bezog für sich und seine Familie mit kurzen Unterbrechungen Leistungen 
der Arbeitslosen- und Sozialhilfe. Seit Mai 2007 bezieht er eine geringe Altersrente von 
121 € monatlich und ergänzende Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei 
Erwerbsminderung. Seinen Einbürgerungsantrag lehnte der Beklagte ab, weil der Kläger 
die Inanspruchnahme von Sozialhilfeleistungen zu vertreten habe. Das Verwaltungs-
gericht Sigmaringen hat den Beklagten zur Erteilung einer Einbürgerungszusicherung 
verpflichtet, weil der Kläger inzwischen wegen seines Alters oder seines Gesundheits-
zustandes nicht (mehr) erwerbsverpflichtet und erwerbsfähig sei. Der Verwaltungs-
gerichtshof Mannheim hat die Klage hingegen abgewiesen, da der Kläger über mehrere 
Jahre aus von ihm zu vertretenden Gründen arbeitslos gewesen sei und es damit 
versäumt habe, zusätzliche Rentenansprüche für das Alter zu erwerben. 
 
Das Bundesverwaltungsgericht hat das erstinstanzliche Urteil im Ergebnis wiederher-
gestellt. Es hat ausgeführt, dass die Inanspruchnahme von Sozialhilfeleistungen ein 
Einbürgerungshindernis bilden kann. Das ist nicht nur anzunehmen, wenn der 
Einbürgerungsbewerber die Inanspruchnahme der Sozialhilfeleistungen dem Grunde nach 
zu verantworten hat, sondern auch dann, wenn er - wie der Kläger - einen erhöhten 
Leistungsbezug zu vertreten hat. Nach den Feststellungen des Verwaltungsgerichtshofs 
hat der Kläger wegen ihm zurechenbarer Arbeitslosigkeit in den Jahren 1994 bis 1998 
geringere Rentenansprüche erworben, als er sich hätte erarbeiten können. Allerdings ist 
nicht jedes in der Vergangenheit liegende, dem Einbürgerungsbewerber zurechenbare 
Verhalten einbürgerungsschädlich. Die Zurechnung von Fernwirkungen darf nicht dazu 
führen, dass der nach einem langjährigen und rechtmäßigen Daueraufenthalt regelmäßig 
(bei Erfüllung aller weiteren Anforderungen) vorgesehene Einbürgerungsanspruch 
praktisch leerläuft. Mit Rücksicht darauf hat der Einbürgerungsbewerber erhöhte Sozial-
hilfeleistungen nur zu vertreten, wenn er bei einer Gesamtbetrachtung aller Umstände 
mit seinem Verhalten eine wesentliche, prägende Ursache für den Leistungsbezug 
insgesamt gesetzt hat. Bei einer nur unwesentlichen Erhöhung ist dies nicht der Fall. Der 
Verantwortungszusammenhang kann auch durch Zeitablauf entfallen. In Anlehnung an 
die Mindestaufenthaltsdauer in § 10 Abs. 1 StAG hat der Einbürgerungsbewerber für ein 
ihm zurechenbares und für aktuelle Sozialhilfeleistungen mitursächliches Verhalten nach 
Ablauf einer Frist von acht Jahren nicht mehr einzustehen. Das war im Zeitpunkt der 
Entscheidung des Verwaltungsgerichtshofs der Fall. 
 
* § 10 Abs. 1 Satz 1 StAG lautet (auszugsweise): (1) Ein Ausländer, der seit acht Jahren recht-
mäßig seinen gewöhnlichen Aufenthalt im Inland hat ... ist auf Antrag einzubürgern, wenn er 
1. sich zur freiheitlichen demokratischen Grundordnung des Grundgesetzes für die Bundesrepublik 
Deutschland bekennt und erklärt ... 
2. ein unbefristetes Aufenthaltsrecht oder ... besitzt, 
3. den Lebensunterhalt für sich und seine unterhaltsberechtigten Familienangehörigen ohne 
Inanspruchnahme von Leistungen nach dem Zweiten oder Zwölften Buch Sozialgesetzbuch 
bestreiten kann oder deren Inanspruchnahme nicht zu vertreten hat, 
4. seine bisherige Staatsangehörigkeit aufgibt oder verliert, 
5. weder wegen einer rechtswidrigen Tat zu einer Strafe verurteilt noch gegen ihn auf Grund seiner 
Schuldunfähigkeit eine Maßregel der Besserung und Sicherung angeordnet worden ist, 
6. über ausreichende Kenntnisse der deutschen Sprache verfügt und 
7. über Kenntnisse der Rechts- und Gesellschaftsordnung und der Lebensverhältnisse in 
Deutschland verfügt. 



- aktuell 

Aufenthaltsbeendigung für in Deutschland auf-
gewachsene Ausländer bei durch Täuschung 
der Eltern erwirktem Aufenthaltsrecht 
 
In einem Verfahren, das insbesondere in Niedersachsen seit Jahren öffentliche Aufmerk-
samkeit findet, hatte das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig heute darüber zu entschei-
den, ob die Ausländerbehörde einem Ausländer, der hier aufgewachsen ist, den weiteren 
Aufenthalt zu Recht verweigert hat, weil sich nunmehr herausgestellt hat, dass seine Eltern 
das Bleiberecht durch falsche Angaben über ihre Staatsangehörigkeit erwirkt haben. 
 
Der 1979 geborene Kläger kam im Alter von sechs Jahren mit seinen Eltern aus dem 
Libanon nach Deutschland. Nach erfolglosem Asylverfahren erhielt die Familie aufgrund 
eines niedersächsischen Bleiberechtserlasses für staatenlose Kurden aus dem Libanon 
seit Ende 1990 fortlaufend befristete Aufenthaltsbefugnisse. Die Eltern hatten damals 
wider besseres Wissen angegeben, ihre Staatsangehörigkeit sei ungeklärt. Mitte der 90er 
Jahre erwarb die Familie die libanesische Staatsangehörigkeit. Ende der 90er Jahre stellte 
die Ausländerbehörde nach umfangreichen Ermittlungen fest, dass der Vater des Klägers 
in der Türkei geboren ist und Vater und Sohn auch die türkische Staatsangehörigkeit 
besitzen. 2001 wurde dem Kläger daraufhin die Verlängerung seines Bleiberechts versagt 
und die Abschiebung in den Libanon angedroht. 
 
Seit 1997 ist der Kläger nach islamischem Ritus verheiratet und hat mit seiner Frau vier 
Kinder im Alter zwischen drei und elf Jahren. Nachdem die Ausweisung der Frau, deren 
Eltern ebenfalls über ihre Identität getäuscht hatten, bestandskräftig geworden war, 
wurde sie 2005 in die Türkei abgeschoben und lebt dort mit den beiden jüngeren 
Kindern. Die beiden älteren Kinder leben beim Kläger in Deutschland. 
 
Das niedersächsische Oberverwaltungsgericht hat die Entscheidung der Ausländer-
behörde bestätigt. Es hat dies damit begründet, dass der Kläger wegen seiner türkischen 
Staatsangehörigkeit von vornherein nicht zu dem geschützten Personenkreis des 
niedersächsischen Bleiberechtserlasses von 1990 gehört habe. Im Hinblick auf die 
strafgerichtliche Verurteilung des Klägers zu einer Geldstrafe von 100 Tagessätzen falle 
er auch nicht unter eine Altfallregelung. 
 
Auf die Revision des Klägers hat das Bundesverwaltungsgericht das Berufungsurteil aufge-
hoben und die Sache zur erneuten Entscheidung an das Oberverwaltungsgericht zurück-
verwiesen. Es ist dem Berufungsgericht darin gefolgt, dass sich der Kläger weder auf 
frühere landesrechtliche Bleiberechtserlasse noch auf die gesetzliche Altfallregelung in § 
104a Abs. 1 Aufenthaltsgesetz berufen kann. Es hat allerdings beanstandet, dass das 
Berufungsgericht die Frage der Verlängerung des Aufenthaltsrechts aus humanitären 
Gründen nach § 25 Abs. 4 Satz 2 Aufenthaltsgesetz nicht geprüft hat. Nach dieser Vor-
schrift kann eine Aufenthaltserlaubnis unabhängig vom Wegfall der Erteilungsvoraus-
setzungen verlängert werden, wenn aufgrund besonderer Umstände des Einzelfalles das 
Verlassen des Bundesgebiets für den Ausländer eine außergewöhnliche Härte bedeuten 
würde. Mangels hinreichender tatsächlicher Feststellungen im Berufungsurteil sah sich das 
Bundesverwaltungsgericht nicht in der Lage, diese Frage selbst abschließend zu beurteilen. 
Für die weitere Prüfung hat es dem Berufungsgericht aufgegeben, die jetzigen Lebens-
verhältnisse des Klägers im Einzelnen zu ermitteln und unter Berücksichtigung von Art. 2 
und 6 GG sowie Art. 8 EMRK daraufhin zu bewerten, ob die Beendigung des Aufenthalts für 
den Kläger eine außergewöhnliche Härte bedeutet. Dazu gehört nicht nur der Umstand, 
dass er seit seinem 6. Lebensjahr sein bisheriges Leben in Deutschland verbracht hat, 
sondern auch die durch die Täuschung der Eltern belastete Legitimität des Aufenthalts, die 
berufliche und soziale Verwurzelung des Klägers in Deutschland sowie die Frage, ob es der 
Familie des Klägers möglich und zumutbar ist, im Libanon oder in der Türkei zusammen-
zuleben. Im Übrigen wird das Berufungsgericht erneut zu prüfen haben, ob die Integration 
des Klägers im Sinne von § 104a Abs. 2 Aufenthaltsgesetz gewährleistet erscheint. 


